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Gesamte Rechtsvorschrift für Abkommen – Einkommen- und Vermögensteuern samt 
Protokoll (Bahrain), Fassung vom 22.02.2024 

Langtitel 

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des Königreichs Bahrain 
auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Protokoll 
StF: BGBl. III Nr. 14/2011 idF BGBl. III Nr. 163/2016 (NR: GP XXIV RV 399 AB 501 S. 51. BR: AB 
8255 S. 780.) 

Sonstige Textteile 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 
Z 1 B-VG genehmigt. 

Ratifikationstext 

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 
Ratifikationsurkunde wurde gemäß Art. 27 Abs. 1 des Abkommens am 30. November 2010 ausgetauscht; 
das Abkommen tritt daher gemäß seinem Art. 27 Abs. 2 am 1. Februar 2011 in Kraft. 

Präambel/Promulgationsklausel 

Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung des Königreichs Bahrain, von dem 
Wunsche geleitet, ein Abkommen auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abzuschließen, 

haben Folgendes vereinbart: 

Text 

Artikel 1 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden Vertragsstaaten 
ansässig sind. 

Artikel 2 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner Gebietskörperschaften erhoben 
werden. 

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des Vermögens 
erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung beweglichen oder 
unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs. 

(3) Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 

 a) in Bahrain die Einkommensteuer gemäß Amiri Decree Nr. 22/1979 („Die Ölsteuer“) (im 
folgenden als „bahrainische Steuer“ bezeichnet); und 

 b) in Österreich: 
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 i) die Einkommensteuer; 

 ii) die Körperschaftsteuer; 

 iii) die Grundsteuer; 

 iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 

 v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 

(im folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet) 

(4) Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, die nach 
der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben 
werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander die in ihren Steuergesetzen 
eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 

Artikel 3 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 

 a) umfasst der Ausdruck „Person“ natürliche Personen, Gesellschaften und alle anderen 
Personenvereinigungen; 

 b) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die 
Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden oder nach dem Recht einer der 
Vertragsstaaten als juristische Personen gegründete oder anerkannte andere Rechtsträger; 

 c) bezieht sich der Ausdruck „Unternehmen“ auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit; 

 d) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragsstaats“ und „Unternehmen des anderen 
Vertragsstaats“, je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer im anderen Vertragsstaat ansässigen 
Person betrieben wird; 

 e) bedeutet der Ausdruck „internationaler Verkehr“ jede Beförderung mit einem Seeschiff oder 
Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftsleitung in einem 
Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff oder Luftfahrzeug wird ausschließlich 
zwischen Orten im anderen Vertragsstaat betrieben; 

 f) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“: 

 i) in Bahrain: den Finanzminister oder dessen bevollmächtigten Vertreter; und 

 ii) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten Vertreter; 

 g) bedeutet der Ausdruck „Staatsangehöriger“ in Bezug auf einen Vertragsstaat 

 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; 

und 

 ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere Personenvereinigung, die nach dem in 
einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist; 

 h) schließt der Ausdruck „Geschäftstätigkeit“ auch die Ausübung einer freiberuflichen oder 
sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 

 i) i) bedeutet der Ausdruck „Bahrain“ das Staatsgebiet des Königreichs Bahrain sowie die 
Meeresgebiete, der Meeresgrund sowie der Meeresuntergrund innerhalb derer Bahrain in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Hoheitsrechte und Gerichtsbarkeit ausübt; und 

 ii) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich. 

(2) Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der Zusammenhang 
nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die Bedeutung, die ihm im 
Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt, für die das Abkommen 
gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer 
Bedeutung hat, die der Ausdruck nach anderem Recht dieses Staates hat. 

Artikel 4 

ANSÄSSIGE PERSON 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person“: 
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 a) im Falle Bahrains eine natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit Bahrains besitzt und die 
sich in Bahrain insgesamt mindestens 183 Tage während des betreffenden Steuerjahres aufhält, 
und eine Gesellschaft oder andere juristische Person, die in Bahrain errichtet worden ist oder den 
Ort der Geschäftsleitung in Bahrain hat; 

 b) im Falle Österreichs eine Person, die nach österreichischem Recht in Österreich auf Grund ihres 
Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen 
ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und umfasst auch die Republik Österreich und ihre 
Gebietskörperschaften. 

Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus Quellen 
in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt Folgendes: 

 a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige Wohnstätte verfügt; 
verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat 
ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen); 

 b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 
Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

 c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der Staaten, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 

 d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden sich die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in gegenseitigem Einvernehmen 
zu regeln. 

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet. 

Artikel 5 

BETRIEBSTÄTTE 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt 
wird. 

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfasst insbesondere: 

 a) einen Ort der Leitung, 

 b) eine Zweigniederlassung, 

 c) eine Geschäftsstelle, 

 d) eine Fabrikationsstätte, 

 e) eine Werkstätte, 

 f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der 
Ausbeutung von Bodenschätzen, 

 g) eine Raffinerie, 

 h) eine Verkaufseinrichtung, und 

 i) ein Lagerhaus einer Person, die Dritten Lagereinrichtungen zur Verfügung stellt. 

(3) Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer zwölf 
Monate überschreitet. 

(4) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als Betriebstätten: 

 a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von Gütern oder 
Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur Lagerung, 
Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 

 c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem Zweck 
unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder verarbeitet zu werden; 

 d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu beschaffen; 
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 e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, für das 
Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit 
darstellen; 

 f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, mehrere der 
unter lit. a) bis e) genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, dass die sich daraus 
ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung vorbereitender Art ist oder eine 
Hilfstätigkeit darstellt. 

(5) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 6 – für ein 
Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen des Unternehmens 
Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, so wird das Unternehmen 
ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in diesem Staat für alle von der Person für das 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich 
auf die in Absatz 4 genannten Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung 
ausgeübt, diese Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 

(6) Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine Betriebstätte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit 
handeln. 

(7) Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine Gesellschaft 
beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist oder dort 
(entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden 
Gesellschaften zur Betriebstätte der anderen. 

Artikel 6 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem Vermögen 
(einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, das im anderen 
Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht des 
Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall das Zubehör 
zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an 
unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung 
oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe 
und Luftfahrzeuge gelten nicht als unbewegliches Vermögen. 

(3) Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder Verpachtung 
sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens. 
 

Artikel 7 

UNTERNEHMENSGEWINNE 

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort 
gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen 
die Gewinne des Unternehmens im anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser 
Betriebstätte zugerechnet werden können. 

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen Vertragsstaat 
durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat 
dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte erzielen können, wenn sie eine gleiche oder 
ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen 
ausgeübt hätte und im Verkehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig 
gewesen wäre. 
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(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen Verwaltungskosten, 
zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo 
entstanden sind. 

(4) Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden Gewinne 
durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schließt 
Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung 
ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen 
dieses Artikels übereinstimmt. 

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird einer 
Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 

(6) Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass ausreichende Gründe dafür bestehen, 
anders zu verfahren. 

(7) Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens behandelt 
werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht 
berührt. 

Artikel 8 

SEESCHIFFFAHRT, BINNENSCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr 
dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
des Unternehmens befindet. 

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, dürfen nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet. 

(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- oder 
Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in dem der 
Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragsstaat, in dem 
die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 

(4) Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft 
oder einer internationalen Betriebsstelle. 

Artikel 9 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 

(1) Wenn 

 a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der 
Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt ist oder 

 b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt sind 

und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen abweichen, die unabhängige 
Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne 
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses 
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden. 

(2) Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates Gewinne 
zugerechnet – und entsprechend besteuert –, mit denen ein Unternehmen des anderen Vertragsstaats in 
diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den zugerechneten Gewinnen um solche, die 
das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen 
vereinbarten Bedingungen die gleichen gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden, so nimmt der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen 
Gewinnen erhobenen Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses 
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Abkommens zu berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der 
Vertragsstaaten einander konsultieren. 

Artikel 10 

DIVIDENDEN 

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einkünfte aus Aktien, 
Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten – ausgenommen 
Forderungen – mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht des Staates, in dem die 
ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien steuerlich gleichgestellt sind. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte 
im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Beteiligung, für die die 
Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 
anzuwenden. 

(4) Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte aus dem 
anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft gezahlten Dividenden 
besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen Staat ansässige Person gezahlt werden 
oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat 
gelegenen Betriebstätte gehört, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete 
Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz 
oder teilweise aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 

Artikel 11 

EINKÜNFTE AUS FORDERUNGEN 

(1) Einkünfte aus Forderungen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im anderen 
Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der Nutzungsberechtigte ist, 
nur im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Einkünfte aus Forderungen“ und „Einkünfte“ 
bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte an 
Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des Schuldners ausgestattet sind, und 
insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus Obligationen einschließlich der damit 
verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht 
als Einkünfte aus Forderungen im Sinne dieses Artikels. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte 
im anderen Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu 
dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(4) Einkünfte gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner eine in diesem 
Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Einkünfte, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem 
Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die 
die Einkünfte gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegangen worden und trägt die 
Betriebstätte die Einkünfte, so gelten die Einkünfte als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte 
liegt. 

(5) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Einkünfte, gemessen an der 
zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
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Artikel 12 

LIZENZGEBÜHREN 

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungsberechtigter eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Vergütungen jeder Art, 
die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematographischer Filme, von Patenten, 
Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Nutzungsberechtigte 
im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort 
gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

(4) Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen jedem von 
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die Lizenzgebühren, gemessen 
an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner und Nutzungsberechtigter ohne diese 
Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem 
Fall kann der übersteigende Betrag nach dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter 
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 

Artikel 13 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 

(1) Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung unbeweglichen 
Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, einschließlich 
derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein oder mit dem übrigen 
Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im internationalen 
Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, und von beweglichem 
Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2 und 3 nicht genannten Vermögens dürfen 
nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig ist. 

Artikel 14 

EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, 
die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort 
ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person 
für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur im erstgenannten Staat 
besteuert werden, wenn 

 a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 
Zeitraums von zwölf Monaten aufhält, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder 
endet, und 

 b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht im 
anderen Staat ansässig ist, und 

 c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, die der Arbeitgeber im anderen 
Staat hat. 
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im internationalen Verkehr 
betrieben wird, oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt dient, ausgeübt wird, in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens 
befindet. 

Artikel 15 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrats oder 
einem ähnlichen Organ einer Gesellschaft bezieht, die im anderen Vertragsstaat ansässig ist, dürfen nur 
im erstgenannten Staat besteuert werden. 

Artikel 16 

KÜNSTLER UND SPORTLER 

(1) Ungeachtet der Artikel 7 und 14 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie Musiker, oder als 
Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit bezieht, im anderen Staat 
besteuert werden. 

(2) Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft persönlich 
ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer anderen Person zu, so dürfen 
diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 14 in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der 
Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in einem 
Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner Gebietskörperschaften oder von einer nicht 
gewinnorientierten Einrichtung unterstützt wird. In diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem die Person ansässig ist. 

Artikel 17 

RUHEGEHÄLTER 

Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in 
einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem 
Staat besteuert werden. 

Artikel 18 

ÖFFENTLICHER DIENST 

 (1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die von einem 
Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts an 
eine natürliche Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 b) Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat 
besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat geleistet werden und die natürliche Person in 
diesem Staat ansässig ist und 

 i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

 ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die Dienste zu leisten. 

 (2) a) Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat, der 
Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts errichteten Sondervermögen 
an eine natürliche Person für die diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 
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 b) Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die 
natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

(3) Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, die im 
Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die Artikel 14, 15, 16 oder 17 anzuwenden. 

Artikel 19 

STUDENTEN 

(1) Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat ansässig ist 
oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, für seinen Unterhalt, sein 
Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten Staat nicht besteuert werden, sofern diese 
Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates stammen. 

(2) Vergütungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der in einem Vertragsstaat ansässig ist 
oder vorher dort ansässig war, für eine Beschäftigung erhält, die er in dem anderen Vertragsstaat 
insgesamt nicht länger als 183 Tage während des betreffenden Steuerjahres ausübt, werden in dem 
anderen Staat nicht besteuert, wenn die Beschäftigung in unmittelbarem Zusammenhang mit seinen im 
erstgenannten Staat ausgeübten Studien oder seiner dort ausgeübten Ausbildung steht. 

Artikel 20 

ANDERE EINKÜNFTE 

(1) Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht 
behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. 

(2) Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne des Artikels 
6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige Empfänger im anderen 
Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In 
diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 

Artikel 21 

VERMÖGEN 

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat ansässigen 
Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat besteuert werden. 

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und Schiffe, die 
der Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder 
Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 

(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen nur in 
diesem Staat besteuert werden. 

Artikel 22 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 

Die Doppelbesteuerung wird wie folgt vermieden: 

(1) In Bahrain: 

Bezieht eine in Bahrain ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Österreich besteuert werden, so 
rechnet Bahrain: 

a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Österreich gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 
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b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Österreich gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 

Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte, die in Österreich besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in Österreich 
besteuert werden darf, entfällt. 

(2) In Österreich: 

a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen diese 
Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Bahrain besteuert werden, so 
rechnet Österreich: 

i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in 
Bahrain gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 

ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in Bahrain 
gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 

Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte, die in Bahrain besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in Bahrain 
besteuert werden darf, entfällt. 

b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person, die in Bahrain eine nachhaltige aktive 
Geschäftstätigkeit ausübt, Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach Artikel 7 in Bahrain 
besteuert werden und unterliegen diese Einkünfte in Bahrain einer Besteuerung gemäß den 
Bestimmungen des bahrainischen nationalen Rechts, so nimmt Österreich ungeachtet der lit. a) 
diese Einkünfte von der Besteuerung aus. 

c) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem Abkommen 
von der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in Österreich bei der 
Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der Person herangezogen 
werden. 

Artikel 23 

GLEICHBEHANDLUNG 

(1) Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner Besteuerung oder 
damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die 
Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen 
Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder 
unterworfen werden können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in 
keinem Vertragsstaat ansässig sind. 

(2) Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertragsstaat einer 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder 
belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen 
Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der 
Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(3) Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen 
Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des 
anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als 
verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -
vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des Personenstandes oder der Familienlasten zu 
gewähren, die er seinen ansässigen Personen gewährt. 

(4) Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 5 oder Artikel 12 Absatz 4 anzuwenden ist, 
sind Einkünfte aus Forderungen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, bei der Ermittlung der 
steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine 
im erstgenannten Staat ansässige Person zum Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei 
der Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen Bedingungen 
wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum Abzug zuzulassen. 
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(5) Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder mittelbar 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer 
Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner Besteuerung oder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit 
zusammenhängenden Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 

(6) Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 

Artikel 24 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 

(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht 
entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen 
Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern 
ihr Fall von Artikel 23 Absatz 1 erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, 
dessen Staatsangehöriger sie ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der 
Maßnahme unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 

(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, 
eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit 
der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht 
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des 
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen. 

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten oder 
Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in gegenseitigem 
Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung 
in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht behandelt sind. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer Einigung im 
Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, gegebenenfalls auch durch eine aus 
ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame Kommission. 

(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht im Verständigungsverfahren nach den 
vorherstehenden Absätzen dieses Artikels innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab der 
Verfahrenseinleitung beseitigt werden, ist der Fall über Antrag aller betroffenen Steuerpflichtigen von der 
zuständigen Behörde jenes Vertragsstaates, der das Verständigungsverfahren eingeleitet hat, einem 
Schiedsgericht zu unterbreiten. Dem Schiedsgericht gehört pro Vertragsstaat je ein Vertreter der 
zuständigen Behörde und je eine unabhängige Person an, die aus einer Liste von Schiedsrichtern in der 
Rangfolge ihrer Reihung bestellt wird. Die Schiedsrichter wählen eine weitere Person als Vorsitzenden, 
der die Voraussetzungen für die Ausübung höchstrichterlicher Aufgaben in seinem Land erfüllen oder 
Jurist von allgemein bekannter Kompetenz sein muss. Jeder Staat ernennt fünf kompetente Personen für 
die Liste der Schiedsrichter. Der Steuerpflichtige wird auf sein Verlangen vor dem Schiedsgericht 
angehört. Das Schiedsgericht gibt seine Entscheidung binnen sechs Monaten ab, nachdem es befasst 
worden ist. Die Entscheidung ist hinsichtlich des Einzelfalles für beide Vertragsstaaten und alle 
betroffenen Steuerpflichtigen bindend. 

Artikel 25 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung 
dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts betreffend 
Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer 
Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht 
entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch 
Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt. 

2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie 
die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den 
Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht 
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werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung, mit der 
Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht 
darüber befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke 
verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. 

3. Absatz 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis 
dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 

b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren 
dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können; 

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder 
ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public widerspräche. 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere Vertragsstaat 
die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, selbst 
wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die 
im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei 
diese jedoch nicht so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb 
ablehnen kann, weil er kein innerstaatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat. 

5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen 
nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Kreditinstitut, einem 
Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer 
Person beziehen. 

Artikel 26 

MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 
VERTRETUNGEN 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern diplomatischer 
Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf 
Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 

Artikel 27 

IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald wie 
möglich ausgetauscht. 

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Monat unmittelbar 
folgt, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist, und seine Bestimmungen finden für alle 
Steuerjahre Anwendung, die nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres beginnen, in dem der Austausch 
der Ratifikationsurkunden erfolgt ist. 

Artikel 28 

KÜNDIGUNG 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. Jeder 
Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf von fünf Jahren 
nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg kündigen. In diesem Fall findet das 
Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres 
beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Gefertigten dieses Abkommen unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, arabischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der englische 
Text maßgeblich. 

PROTOKOLL 
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Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen, das heute zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des 
Königreichs Bahrain abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten übereingekommen, dass die folgenden 
Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bilden. 
 

1. Zu Artikel 16 Absatz 3 

Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern, Theatern, 
Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese Trägerkörperschaften auf Dauer 
im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies durch die zuständige Behörde im 
Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 
 

2. Auslegung des Abkommens 

Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden Bestimmungen 
des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 
abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECDKommentar, welcher von Zeit zu 
Zeit überarbeitet werden kann, dazu dargelegt wird. Die Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht 
hinsichtlich der nachstehenden Punkte: 

 a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster oder dessen 
Kommentar; 

 b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll; 

 c) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-Treten des 
Abkommens geeinigt haben. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Gefertigten dieses Protokoll unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, in zweifacher Ausfertigung, jede in deutscher, arabischer 
und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. Im Zweifel ist der englische 
Text maßgeblich. 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2011 Ausgegeben am 19. Jänner 2011 Teil III 

14. Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des 
Königreichs Bahrain auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen samt Protokoll 

 (NR: GP XXIV RV 399 AB 501 S. 51. BR: AB 8255 S. 780.) 

14. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
Der Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages samt Protokoll wird gemäß Art. 50 Abs. 1 

Z 1 B-VG genehmigt. 

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung des 
Königreichs Bahrain auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

samt Protokoll 
 

[deutscher Vertragstext siehe Anlagen] 
[arabischer Vertragstext siehe Anlagen] 
[englischer Vertragstext siehe Anlagen] 

 
Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete 

Ratifikationsurkunde wurde gemäß Art. 27 Abs. 1 des Abkommens am 30. November 2010 ausgetauscht; 
das Abkommen tritt daher gemäß seinem Art. 27 Abs. 2 am 1. Februar 2011 in Kraft. 

Faymann 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABKOMMEN ZWISCHEN  
DER REGIERUNG DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER 

REGIERUNG DES KÖNIGREICHS BAHRAIN  
AUF DEM GEBIETE DER STEUERN VOM EINKOMMEN  

UND VOM VERMÖGEN 
 

 

 

 

 

 Die Regierung der Republik Österreich und die Regierung des Königreichs 

Bahrain, von dem Wunsche geleitet, ein Abkommen auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen und vom Vermögen abzuschließen,  

 

 

 

 

haben Folgendes vereinbart: 
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Artikel 1 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE PERSONEN 
 
 

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragsstaat oder in beiden 
Vertragsstaaten ansässig sind. 
 
 

Artikel 2 
 

UNTER DAS ABKOMMEN FALLENDE STEUERN 
 
 

(1)  Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, die für Rechnung eines Vertragsstaats oder seiner 
Gebietskörperschaften erhoben werden. 
 

(2)  Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom 
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens oder des 
Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn aus der Veräußerung 
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der Steuern 
vom Vermögenszuwachs. 
 

(3)  Zu den bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören insbesondere 
 
a) in Bahrain die Einkommensteuer gemäß Amiri Decree Nr. 22/1979 („Die 

Ölsteuer“) (im folgenden als „bahrainische Steuer“ bezeichnet); und 
 
 

b) in Österreich: 
 
i) die Einkommensteuer; 
ii) die Körperschaftsteuer; 
iii) die Grundsteuer; 
iv) die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; 
v) die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken; 
 
(im folgenden als „österreichische Steuer“ bezeichnet) 

 
(4)  Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder im Wesentlichen ähnlicher Art, 

die nach der Unterzeichnung des Abkommens neben den bestehenden Steuern oder an 
deren Stelle erhoben werden. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten teilen einander 
die in ihren Steuergesetzen eingetretenen bedeutsamen Änderungen mit. 
 
 

Artikel 3 
 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 
 

(1)  Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
 

a) umfasst der Ausdruck "Person" natürliche Personen, Gesellschaften und alle 
anderen Personenvereinigungen; 
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b) bedeutet der Ausdruck "Gesellschaft" juristische Personen oder Rechtsträger, die für 

die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden oder nach dem Recht 
einer der Vertragsstaaten als juristische Personen gegründete oder anerkannte 
andere Rechtsträger; 

 
c) bezieht sich der Ausdruck "Unternehmen" auf die Ausübung einer Geschäftstätigkeit; 

 
d) bedeuten die Ausdrücke "Unternehmen eines Vertragsstaats" und "Unternehmen des 

anderen Vertragsstaats", je nachdem, ein Unternehmen, das von einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von 
einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person betrieben wird; 

 
e) bedeutet der Ausdruck "internationaler Verkehr" jede Beförderung mit einem 

Seeschiff oder Luftfahrzeug, das von einem Unternehmen mit tatsächlicher 
Geschäftsleitung in einem Vertragsstaat betrieben wird, es sei denn, das Seeschiff 
oder Luftfahrzeug wird ausschließlich zwischen Orten im anderen Vertragsstaat 
betrieben; 

 
f) bedeutet der Ausdruck "zuständige Behörde": 
 i) in Bahrain: den Finanzminister oder dessen bevollmächtigten Vertreter; und 
 ii) in Österreich: den Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigten 

Vertreter; 
 
g) bedeutet der Ausdruck "Staatsangehöriger" in Bezug auf einen Vertragsstaat 
 i) jede natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt; 

und 
 ii) jede juristische Person, Personengesellschaft und andere  Personenvereinigung, 

die nach dem in einem Vertragsstaat geltenden Recht errichtet worden ist; 
 

h) schließt der Ausdruck "Geschäftstätigkeit" auch die Ausübung einer freiberuflichen 
oder sonstigen selbständigen Tätigkeit ein; 

 
i) i) bedeutet der Ausdruck „Bahrain“ das Staatsgebiet des Königreichs Bahrain 

sowie die Meeresgebiete, der Meeresgrund sowie der Meeresuntergrund innerhalb 
derer Bahrain in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Hoheitsrechte und 
Gerichtsbarkeit ausübt; und 

 ii) bedeutet der Ausdruck „Österreich“ die Republik Österreich. 
 

(2)  Bei der Anwendung des Abkommens durch einen Vertragsstaat hat, wenn der 
Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder im Abkommen nicht definierte Ausdruck die 
Bedeutung, die ihm im Anwendungszeitraum nach dem Recht dieses Staates über die 
Steuern zukommt, für die das Abkommen gilt, wobei die Bedeutung nach dem in diesem Staat 
anzuwendenden Steuerrecht den Vorrang vor einer Bedeutung hat, die der Ausdruck nach 
anderem Recht dieses Staates hat. 
 
 

Artikel 4 
 

ANSÄSSIGE PERSON 
 
 

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person": 
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a) im Falle Bahrains eine natürliche Person, die die Staatsangehörigkeit Bahrains 
besitzt und die sich in Bahrain insgesamt mindestens 183 Tage während des 
betreffenden Steuerjahres aufhält, und eine Gesellschaft oder andere juristische 
Person, die in Bahrain errichtet worden ist oder den Ort der Geschäftsleitung in 
Bahrain hat; 

 
b) im Falle Österreichs eine Person, die nach österreichischem Recht in Österreich 

auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer 
Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist, und 
umfasst auch die Republik Österreich und ihre Gebietskörperschaften.  

 
Der Ausdruck umfasst jedoch nicht eine Person, die in diesem Staat nur mit Einkünften aus 

Quellen in diesem Staat oder mit in diesem Staat gelegenem Vermögen steuerpflichtig ist. 
 

(2)  Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten ansässig, so gilt 
Folgendes: 
 

a) Die Person gilt als nur in dem Staat ansässig, in dem sie über eine ständige 
Wohnstätte verfügt; verfügt sie in beiden Staaten über eine ständige Wohnstätte, so 
gilt sie als nur in dem Staat ansässig, zu dem sie die engeren persönlichen und 
wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der Lebensinteressen); 

 
b) kann nicht bestimmt werden, in welchem Staat die Person den Mittelpunkt ihrer 

Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Staaten über eine ständige 
Wohnstätte, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat; 

 
c) hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Staaten oder in keinem der 

Staaten, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, dessen Staatsangehöriger sie ist; 
 

d) ist die Person Staatsangehöriger beider Staaten oder keines der Staaten, so werden 
sich die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten bemühen, die Frage in 
gegenseitigem Einvernehmen zu regeln. 

 
(3)  Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragsstaaten 

ansässig, so gilt sie als nur in dem Staat ansässig, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen 
Geschäftsleitung befindet. 
 
 

Artikel 5 
 

BETRIEBSTÄTTE 
 
 

(1)  Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck "Betriebstätte" eine feste 
Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ganz oder 
teilweise ausgeübt wird. 
 

(2)  Der Ausdruck "Betriebstätte" umfasst insbesondere: 
 

a) einen Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte, 
f) ein Bergwerk, ein Öl- oder Gasvorkommen, einen Steinbruch 
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   oder eine andere Stätte der Ausbeutung von Bodenschätzen, 
g) eine Raffinerie, 
h) eine Verkaufseinrichtung, und 
i) ein Lagerhaus einer Person, die Dritten Lagereinrichtungen zur Verfügung stellt. 

 
(3)  Eine Bauausführung oder Montage ist nur dann eine Betriebstätte, wenn ihre Dauer 

zwölf Monate überschreitet. 
 

(4)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht als 
Betriebstätten: 
 

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung von 
Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden; 

 
b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zur 

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden; 
 

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich zu dem 
Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet oder 
verarbeitet zu werden; 

 
d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder Informationen zu 
beschaffen; 

 
e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

für das Unternehmen andere Tätigkeiten auszuüben, die vorbereitender Art sind oder 
eine Hilfstätigkeit darstellen; 

 
f) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unterhalten wird, 

mehrere der unter lit. a) bis e) genannten Tätigkeiten auszuüben, vorausgesetzt, 
dass die sich daraus ergebende Gesamttätigkeit der festen Geschäftseinrichtung 
vorbereitender Art ist oder eine Hilfstätigkeit darstellt. 

 
(5)  Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 

6 - für ein Unternehmen tätig und besitzt sie in einem Vertragsstaat die Vollmacht, im Namen 
des Unternehmens Verträge abzuschließen, und übt sie die Vollmacht dort gewöhnlich aus, 
so wird das Unternehmen ungeachtet der Absätze 1 und 2 so behandelt, als habe es in 
diesem Staat für alle von der Person für das Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten eine 
Betriebstätte, es sei denn, diese Tätigkeiten beschränken sich auf die in Absatz 4 genannten 
Tätigkeiten, die, würden sie durch eine feste Geschäftseinrichtung ausgeübt, diese 
Einrichtung nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebstätte machten. 
 

(6)  Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe es eine 
Betriebstätte in einem Vertragsstaat, weil es dort seine Tätigkeit durch einen Makler, 
Kommissionär oder einen anderen unabhängigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im 
Rahmen ihrer ordentlichen Geschäftstätigkeit handeln. 
 

(7)  Allein dadurch, dass eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft eine 
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte oder auf andere 
Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird keine der beiden Gesellschaften zur Betriebstätte der 
anderen. 
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Artikel 6 
 

EINKÜNFTE AUS UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN 
 
 

(1)  Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unbeweglichem 
Vermögen (einschließlich der Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) bezieht, 
das im anderen Vertragsstaat liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Der Ausdruck "unbewegliches Vermögen" hat die Bedeutung, die ihm nach dem Recht 
des Vertragsstaats zukommt, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst in jedem Fall 
das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, für die die Vorschriften des Privatrechts über 
Grundstücke gelten, Nutzungsrechte an unbeweglichem Vermögen sowie Rechte auf 
veränderliche oder feste Vergütungen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von 
Mineralvorkommen, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten 
nicht als unbewegliches Vermögen. 
 

(3)  Absatz 1 gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung oder 
Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermögens. 
 

(4)  Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen eines 
Unternehmens. 
 
 

Artikel 7 
 

UNTERNEHMENSGEWINNE 
 
 

(1)  Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. Übt das Unternehmen seine 
Geschäftstätigkeit auf diese Weise aus, so dürfen die Gewinne des Unternehmens im 
anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser Betriebstätte zugerechnet 
werden können. 
 

(2)  Übt ein Unternehmen eines Vertragsstaats seine Geschäftstätigkeit im anderen 
Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so werden vorbehaltlich des 
Absatzes 3 in jedem Vertragsstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zugerechnet, die sie hätte 
erzielen können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Geschäftstätigkeit unter gleichen oder 
ähnlichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Verkehr mit 
dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewesen wäre. 
 

(3)  Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Betriebstätte 
entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs- und allgemeinen 
Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie in dem Staat, in dem die 
Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind. 
 

(4)  Soweit es in einem Vertragsstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnenden 
Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine einzelnen Teile 
zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, dass dieser Vertragsstaat die zu besteuernden 
Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die gewählte Gewinnaufteilung muss jedoch 
derart sein, dass das Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt. 
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(5)  Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen wird 
einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet. 
 

(6)  Bei der Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte 
zuzurechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass 
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren. 
 

(7)  Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Abkommens 
behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch die Bestimmungen 
dieses Artikels nicht berührt. 
 
 

Artikel 8 
 

SEESCHIFFFAHRT, BINNENSCHIFFFAHRT UND LUFTFAHRT 
 
 

(1)  Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen 
Verkehr dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
 

(2)  Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, dürfen nur in 
dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung 
des Unternehmens befindet. 
 

(3)  Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens der See- 
oder Binnenschifffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Vertragsstaat gelegen, in 
dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein Heimathafen vorhanden ist, in dem 
Vertragsstaat, in dem die Person ansässig ist, die das Schiff betreibt. 
 

(4)  Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer 
Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle. 
 
 

Artikel 9 
 

VERBUNDENE UNTERNEHMEN 
 
 

(1)  Wenn 
 

a) ein Unternehmen eines Vertragsstaats unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem Kapital eines Unternehmens des anderen 
Vertragsstaats beteiligt ist oder 

 
b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kontrolle 

oder dem Kapital eines Unternehmens eines Vertragsstaats und eines 
Unternehmens des anderen Vertragsstaats beteiligt sind 

 
und in diesen Fällen die beiden Unternehmen in ihren kaufmännischen oder finanziellen 
Beziehungen an vereinbarte oder auferlegte Bedingungen gebunden sind, die von denen 
abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so dürfen die 
Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser 
Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und 
entsprechend besteuert werden. 
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(2)  Werden in einem Vertragsstaat den Gewinnen eines Unternehmens dieses Staates 

Gewinne zugerechnet - und entsprechend besteuert -, mit denen ein Unternehmen des 
anderen Vertragsstaats in diesem Staat besteuert worden ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die das Unternehmen des erstgenannten Staates erzielt 
hätte, wenn die zwischen den beiden Unternehmen vereinbarten Bedingungen die gleichen 
gewesen wären, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren würden, so nimmt 
der andere Staat eine entsprechende Änderung der dort von diesen Gewinnen erhobenen 
Steuer vor. Bei dieser Änderung sind die übrigen Bestimmungen dieses Abkommens zu 
berücksichtigen; erforderlichenfalls werden die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten 
einander konsultieren. 
 
 

Artikel 10 
 

DIVIDENDEN 
 
 

(1)  Dividenden, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person zahlt, dürfen nur im anderen Staat besteuert 
werden. 
 

(2)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Dividenden" bedeutet Einkünfte aus 
Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen oder anderen Rechten - 
ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung sowie Einkünfte, die nach dem Recht 
des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den Einkünften aus Aktien 
steuerlich gleichgestellt sind. 
 

(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, in dem die die Dividenden zahlende 
Gesellschaft ansässig ist, eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
ausübt und die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 

(4)  Bezieht eine in einem Vertragsstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Einkünfte 
aus dem anderen Vertragsstaat, so darf dieser andere Staat weder die von der Gesellschaft 
gezahlten Dividenden besteuern, es sei denn, dass diese Dividenden an eine im anderen 
Staat ansässige Person gezahlt werden oder dass die Beteiligung, für die die Dividenden 
gezahlt werden, tatsächlich zu einer im anderen Staat gelegenen Betriebstätte gehört, noch 
Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtausgeschüttete Gewinne unterwerfen, selbst 
wenn die gezahlten Dividenden oder die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise 
aus im anderen Staat erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen. 
 
 

Artikel 11 
 

EINKÜNFTE AUS FORDERUNGEN 
 
 

(1)  Einkünfte aus Forderungen, die aus einem Vertragsstaat stammen und an eine im 
anderen Vertragsstaat ansässige Person gezahlt werden, dürfen, wenn diese Person der 
Nutzungsberechtigte ist, nur im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Einkünfte aus Forderungen" und 
„Einkünfte“ bedeutet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen durch 
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Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des 
Schuldners ausgestattet sind, und insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus 
Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus 
Losanleihen. Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Einkünfte aus Forderungen im 
Sinne dieses Artikels. 
 

(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Einkünfte stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Forderung, für die 
die Einkünfte gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist 
Artikel 7 anzuwenden. 
 

(4)  Einkünfte gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner 
eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Einkünfte, ohne 
Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragsstaat 
eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Einkünfte gezahlt werden, für Zwecke der 
Betriebstätte eingegangen worden und trägt die Betriebstätte die Einkünfte, so gelten die 
Einkünfte als aus dem Staat stammend, in dem die Betriebstätte liegt. 
 

(5)  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Einkünfte, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag, den Schuldner und 
Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel nur 
auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 

Artikel 12 
 

LIZENZGEBÜHREN 
 
 

(1)  Lizenzgebühren, die aus einem Vertragsstaat stammen und deren Nutzungs-
berechtigter eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person ist, dürfen nur im anderen Staat 
besteuert werden. 

 
(2)  Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck "Lizenzgebühren" bedeutet Vergütungen 

jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung von Urheberrechten an 
literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich 
kinematographischer Filme, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen 
Formeln oder Verfahren oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden. 
 

(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Nutzungsberechtigte im anderen Vertragsstaat, aus dem die Lizenzgebühren stammen, eine 
Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt und die Rechte oder 
Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser 
Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 

(4)  Bestehen zwischen dem Schuldner und dem Nutzungsberechtigten oder zwischen 
jedem von ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die 
Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den Betrag, den Schuldner 
und Nutzungsberechtigter ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird dieser Artikel 
nur auf den letzteren Betrag angewendet. In diesem Fall kann der übersteigende Betrag nach 
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dem Recht eines jeden Vertragsstaats und unter Berücksichtigung der anderen 
Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden. 
 
 

Artikel 13 
 

GEWINNE AUS DER VERÄUSSERUNG VON VERMÖGEN 
 
 

(1)  Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung 
unbeweglichen Vermögens im Sinne des Artikels 6 bezieht, das im anderen Vertragsstaat 
liegt, dürfen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Gewinne aus der Veräußerung beweglichen Vermögens, das Betriebsvermögen einer 
Betriebstätte ist, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, 
einschließlich derartiger Gewinne, die bei der Veräußerung einer solchen Betriebstätte (allein 
oder mit dem übrigen Unternehmen) erzielt werden, dürfen im anderen Staat besteuert 
werden. 
 

(3)  Gewinne aus der Veräußerung von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen, die im 
internationalen Verkehr betrieben werden, von Schiffen, die der Binnenschifffahrt dienen, und 
von beweglichem Vermögen, das dem Betrieb dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen 
nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen 
Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
 

(4)  Gewinne aus der Veräußerung des in den Absätzen 1, 2 und 3 nicht genannten 
Vermögens dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer 
ansässig ist. 
 
 

Artikel 14 
 

EINKÜNFTE AUS UNSELBSTÄNDIGER ARBEIT 
 
 

(1)  Vorbehaltlich der Artikel 15, 17, 18 und 19 dürfen Gehälter, Löhne und ähnliche 
Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit 
bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, die Arbeit wird im anderen 
Vertragsstaat ausgeübt. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so dürfen die dafür bezogenen 
Vergütungen im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Ungeachtet des Absatzes 1 dürfen Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person für eine im anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, 
nur im erstgenannten Staat besteuert werden, wenn 
 

a) der Empfänger sich im anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage innerhalb 
eines Zeitraums von zwölf Monaten aufhält, der während des betreffenden 
Steuerjahres beginnt oder endet, und  

 
b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, 

der nicht im anderen Staat ansässig ist, und 
 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, die der Arbeitgeber 
im anderen Staat hat. 
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(3)  Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels dürfen Vergütungen für 
unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges, das im 
internationalen Verkehr betrieben wird, oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschifffahrt 
dient, ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der 
tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
 
 

Artikel 15 
 

AUFSICHTSRATS- UND VERWALTUNGSRATSVERGÜTUNGEN 
 
 

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder 
Verwaltungsrats oder einem ähnlichen Organ einer Gesellschaft bezieht, die im anderen 
Vertragsstaat ansässig ist, dürfen nur im erstgenannten Staat besteuert werden. 
 
 

Artikel 16 
 

KÜNSTLER UND SPORTLER 
 
 

(1)  Ungeachtet der Artikel 7 und 14 dürfen Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat 
ansässige Person als Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- und Fernsehkünstler sowie 
Musiker, oder als Sportler aus ihrer im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübten Tätigkeit 
bezieht, im anderen Staat besteuert werden. 
 

(2)  Fließen Einkünfte aus einer von einem Künstler oder Sportler in dieser Eigenschaft 
persönlich ausgeübten Tätigkeit nicht dem Künstler oder Sportler selbst, sondern einer 
anderen Person zu, so dürfen diese Einkünfte ungeachtet der Artikel 7 und 14 in dem 
Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Künstler oder Sportler seine Tätigkeit ausübt. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Einkünfte aus der von Künstlern oder Sportlern in 

einem Vertragsstaat ausgeübten Tätigkeit, wenn der Aufenthalt in diesem Staat ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln des anderen Staates oder einer seiner 
Gebietskörperschaften oder von einer nicht gewinnorientierten Einrichtung unterstützt wird. In 
diesem Fall dürfen die Einkünfte nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem die 
Person ansässig ist. 
 
 

Artikel 17 
 

RUHEGEHÄLTER 
 
 

Vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 dürfen Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die 
einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt 
werden, nur in diesem Staat besteuert werden. 
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Artikel 18 
 

ÖFFENTLICHER DIENST 
 
 

(1) a) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, die 
von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften oder 
Körperschaften des öffentlichen Rechts an eine natürliche Person für die 
diesem Staat, der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

 
b)  Diese Gehälter, Löhne und ähnlichen Vergütungen dürfen jedoch nur im 

anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die Dienste in diesem Staat 
geleistet werden und die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und 

 
  i) ein Staatsangehöriger dieses Staates ist oder 

ii) nicht ausschließlich deshalb in diesem Staat ansässig geworden ist, um die 
Dienste zu leisten. 

 
(2)   a)  Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einer seiner Gebietskörperschaften 

oder Körperschaften des öffentlichen Rechts oder aus einem von diesem Staat, 
der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat, 
der Gebietskörperschaft oder der Körperschaft des öffentlichen Rechts 
geleisteten Dienste gezahlt werden, dürfen nur in diesem Staat besteuert 
werden. 

 
b)  Diese Ruhegehälter dürfen jedoch nur im anderen Vertragsstaat besteuert 

werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat ansässig ist und ein 
Staatsangehöriger dieses Staates ist. 

 
(3)  Auf Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen und Ruhegehälter für Dienstleistungen, 

die im Zusammenhang mit einer Geschäftstätigkeit eines Vertragsstaats, einer seiner 
Gebietskörperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts erbracht werden, sind die 
Artikel 14, 15, 16 oder 17 anzuwenden. 
 
 

Artikel 19 
 

STUDENTEN 
 
 

(1)  Zahlungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der sich in einem Vertragsstaat 
ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält und der im anderen Vertragsstaat 
ansässig ist oder dort unmittelbar vor der Einreise in den erstgenannten Staat ansässig war, 
für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, dürfen im erstgenannten 
Staat nicht besteuert werden, sofern diese Zahlungen aus Quellen außerhalb dieses Staates 
stammen. 
 

(2)  Vergütungen, die ein Student, Praktikant oder Lehrling, der in einem Vertragsstaat 
ansässig ist oder vorher dort ansässig war, für eine Beschäftigung erhält, die er in dem 
anderen Vertragsstaat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des betreffenden 
Steuerjahres ausübt, werden in dem anderen Staat nicht besteuert, wenn die Beschäftigung in 
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unmittelbarem Zusammenhang mit seinen im erstgenannten Staat ausgeübten Studien oder 
seiner dort ausgeübten Ausbildung steht. 
 
 

Artikel 20 
 

ANDERE EINKÜNFTE 
 
 

(1)  Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden 
Artikeln nicht behandelt wurden, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat 
besteuert werden. 
 

(2)  Absatz 1 ist auf andere Einkünfte als solche aus unbeweglichem Vermögen im Sinne 
des Artikels 6 Absatz 2 nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragsstaat ansässige 
Empfänger im anderen Vertragsstaat eine Geschäftstätigkeit durch eine dort gelegene 
Betriebstätte ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Einkünfte gezahlt 
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden. 
 
 

Artikel 21 
 

VERMÖGEN 
 
 

(1)  Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6, das einer in einem Vertragsstaat 
ansässigen Person gehört und im anderen Vertragsstaat liegt, darf im anderen Staat 
besteuert werden. 
 

(2)  Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte ist, die ein 
Unternehmen eines Vertragsstaats im anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat 
besteuert werden. 
 

(3)  Seeschiffe und Luftfahrzeuge, die im internationalen Verkehr betrieben werden, und 
Schiffe, die der Binnenschifffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb 
dieser Schiffe oder Luftfahrzeuge dient, dürfen nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in 
dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. 
 

(4)  Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person dürfen 
nur in diesem Staat besteuert werden. 
 
 

Artikel 22 
 

VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUERUNG 
 
 

Die Doppelbesteuerung wird wie folgt vermieden: 
 
(1)  In Bahrain: 
 

Bezieht eine in Bahrain ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und dürfen 
diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Österreich besteuert 
werden, so rechnet Bahrain: 
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a) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der 
in Österreich gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 
 
b) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der 
in Österreich gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 

 
Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte, die in Österreich besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in 
Österreich besteuert werden darf, entfällt. 

 
(2)  In Österreich: 

 
a) Bezieht eine in Österreich ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und 
dürfen diese Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen in Bahrain 
besteuert werden, so rechnet Österreich: 
 

i) auf die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der 
in Bahrain gezahlten Steuer vom Einkommen entspricht; 
 
ii) auf die vom Vermögen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der 
in Bahrain gezahlten Steuer vom Vermögen entspricht. 

 
Der anzurechnende Betrag darf jedoch in beiden Fällen den Teil der vor der Anrechnung 
ermittelten Steuer vom Einkommen oder vom Vermögen nicht übersteigen, der auf die 
Einkünfte, die in Bahrain besteuert werden dürfen, oder auf das Vermögen, das in 
Bahrain besteuert werden darf, entfällt. 

 
b) Bezieht eine in Österreich ansässige Person, die in Bahrain eine nachhaltige aktive 
Geschäftstätigkeit ausübt, Einkünfte und dürfen diese Einkünfte nach Artikel 7 in Bahrain 
besteuert werden und unterliegen diese Einkünfte in Bahrain einer Besteuerung gemäß 
den Bestimmungen des bahrainischen nationalen Rechts, so nimmt Österreich 
ungeachtet der lit. a) diese Einkünfte von der Besteuerung aus. 
 
c) Einkünfte oder Vermögen einer in Österreich ansässigen Person, die nach dem 
Abkommen von der Besteuerung in Österreich auszunehmen sind, dürfen gleichwohl in 
Österreich bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder Vermögen der 
Person herangezogen werden. 

 
 

Artikel 23 
 

GLEICHBEHANDLUNG 
 
 

(1)  Staatsangehörige eines Vertragsstaats dürfen im anderen Vertragsstaat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen, 
insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen werden 
können. Diese Bestimmung gilt ungeachtet des Artikels 1 auch für Personen, die in keinem 
Vertragsstaat ansässig sind. 
 

(2)  Staatenlose, die in einem Vertragsstaat ansässig sind, dürfen in keinem Vertragsstaat 
einer Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die 
anders oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
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Verpflichtungen, denen Staatsangehörige des betreffenden Staates unter gleichen 
Verhältnissen, insbesondere hinsichtlich der Ansässigkeit, unterworfen sind oder unterworfen 
werden können. 
 

(3)  Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Vertragsstaats im 
anderen Vertragsstaat hat, darf im anderen Staat nicht ungünstiger sein als die Besteuerung 
von Unternehmen des anderen Staates, die die gleiche Tätigkeit ausüben. Diese Bestimmung 
ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertragsstaat, den im anderen Vertragsstaat 
ansässigen Personen Steuerfreibeträge, -vergünstigungen und -ermäßigungen auf Grund des 
Personenstandes oder der Familienlasten zu gewähren, die er seinen ansässigen Personen 
gewährt. 
 

(4)  Sofern nicht Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 5 oder Artikel 12 Absatz 4 
anzuwenden ist, sind Einkünfte aus Forderungen, Lizenzgebühren und andere Entgelte, die 
ein Unternehmen eines Vertragsstaats an eine im anderen Vertragsstaat ansässige Person 
zahlt, bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Gewinne dieses Unternehmens unter den 
gleichen Bedingungen wie Zahlungen an eine im erstgenannten Staat ansässige Person zum 
Abzug zuzulassen. Dementsprechend sind Schulden, die ein Unternehmen eines 
Vertragsstaats gegenüber einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person hat, bei der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Vermögens dieses Unternehmens unter den gleichen 
Bedingungen wie Schulden gegenüber einer im erstgenannten Staat ansässigen Person zum 
Abzug zuzulassen. 
 

(5)  Unternehmen eines Vertragsstaats, deren Kapital ganz oder teilweise unmittelbar oder 
mittelbar einer im anderen Vertragsstaat ansässigen Person oder mehreren solchen 
Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen im erstgenannten Staat keiner 
Besteuerung oder damit zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders 
oder belastender ist als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden 
Verpflichtungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates 
unterworfen sind oder unterworfen werden können. 
 

(6)  Dieser Artikel gilt ungeachtet des Artikels 2 für Steuern jeder Art und Bezeichnung. 
 
 

Artikel 24 
 

VERSTÄNDIGUNGSVERFAHREN 
 
 

(1)  Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem 
Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des 
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 23 Absatz 1 erfasst 
wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie 
ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme 
unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt. 
 

(2)  Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in 
der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall 
durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, 
dass eine dem Abkommen nicht entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die 
Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des innerstaatlichen Rechts der 
Vertragsstaaten durchzuführen. 
 

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14 15 von 19

www.ris.bka.gv.at



 

 

(3)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten werden sich bemühen, Schwierigkeiten 
oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens entstehen, in 
gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch gemeinsam darüber beraten, 
wie eine Doppelbesteuerung in Fällen vermieden werden kann, die im Abkommen nicht 
behandelt sind. 
 

(4)  Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten können zur Herbeiführung einer 
Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander verkehren, 
gegebenenfalls auch durch eine aus ihnen oder ihren Vertretern bestehende gemeinsame 
Kommission.  
 

(5) Können Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung dieses 
Abkommens entstehen, von den zuständigen Behörden nicht im Verständigungsverfahren 
nach den vorherstehenden Absätzen dieses Artikels innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab 
der Verfahrenseinleitung beseitigt werden, ist der Fall über Antrag aller betroffenen 
Steuerpflichtigen von der zuständigen Behörde jenes Vertragsstaates, der das 
Verständigungsverfahren eingeleitet hat, einem Schiedsgericht zu unterbreiten. Dem 
Schiedsgericht gehört pro Vertragsstaat je ein Vertreter der zuständigen Behörde und je eine 
unabhängige Person an, die aus einer Liste von Schiedsrichtern in der Rangfolge ihrer 
Reihung bestellt wird. Die Schiedsrichter wählen eine weitere Person als Vorsitzenden, der 
die Voraussetzungen für die Ausübung höchstrichterlicher Aufgaben in seinem Land erfüllen 
oder Jurist von allgemein bekannter Kompetenz sein muss. Jeder Staat ernennt fünf 
kompetente Personen für die Liste der Schiedsrichter. Der Steuerpflichtige wird auf sein 
Verlangen vor dem Schiedsgericht angehört. Das Schiedsgericht gibt seine Entscheidung 
binnen sechs Monaten ab, nachdem es befasst worden ist. Die Entscheidung ist hinsichtlich 
des Einzelfalles für beide Vertragsstaaten und alle betroffenen Steuerpflichtigen bindend. 
 
 

Artikel 25 
 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 
 
 
1. Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur 
Durchführung dieses Abkommens oder zur Anwendung oder Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der 
Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich 
sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen 
widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.  
 
2. Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim 
zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften 
Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und 
Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, 
der Vollstreckung oder Strafverfolgung, mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich 
der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht darüber befasst sind. Diese 
Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie 
dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer 
Gerichtsentscheidung offen legen. 
 
3. Absatz 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat, 
 

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der 
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen; 
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b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen 
Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden 
können; 
 
c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis 
oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung dem Ordre public 
widerspräche. 
 

4. Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere 
Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen 
Informationen, selbst wenn dieser andere Staat diese Informationen für seine eigenen 
steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorhergehenden Satz enthaltene Verpflichtung 
unterliegt den Beschränkungen nach Absatz 3, wobei diese jedoch nicht so auszulegen sind, 
dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er 
kein innerstaatliches steuerliches Interesse an solchen Informationen hat.  
 
5. Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von 
Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem 
sonstigen Kreditinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder 
weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen.  
 

 
Artikel 26 

 
MITGLIEDER DIPLOMATISCHER MISSIONEN UND KONSULARISCHER 

VERTRETUNGEN 
 
 

Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den Mitgliedern 
diplomatischer Missionen und konsularischer Vertretungen nach den allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts oder auf Grund besonderer Übereinkünfte zustehen. 
 
 

Artikel 27 
 

IN-KRAFT-TRETEN 
 
 

(1)  Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden werden so bald 
wie möglich ausgetauscht. 
 

(2)  Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der dem Monat 
unmittelbar folgt, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist, und seine 
Bestimmungen finden für alle Steuerjahre Anwendung, die nach dem 31. Dezember des 
Kalenderjahres beginnen, in dem der Austausch der Ratifikationsurkunden erfolgt ist. 
 
 

Artikel 28 
 

KÜNDIGUNG 
 
 

Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem Vertragsstaat gekündigt wird. 
Jeder Vertragsstaat kann es am oder vor dem 30. Juni eines jeden Kalenderjahres nach 
Ablauf von fünf Jahren nach seinem In-Kraft-Treten schriftlich auf diplomatischem Weg 

BGBl. III - Ausgegeben am 19. Jänner 2011 - Nr. 14 17 von 19

www.ris.bka.gv.at



 

 

kündigen. In diesem Fall findet das Abkommen nicht mehr Anwendung auf Steuerjahre, die 
nach dem 31. Dezember des Kalenderjahres beginnen, in dem die Kündigung erfolgt ist.  
 
 
 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Gefertigten dieses Abkommen 
unterzeichnet. 
 
 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 
ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich. 
 
 
 
Für die Regierung der Republik Österreich:  Für die Regierung des Königreichs Bahrain: 
 
 
Andreas Schieder m.p.        Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p. 
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PROTOKOLL 
 
 
Im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen, das heute zwischen der Regierung der Republik Österreich 
und der Regierung des Königreichs Bahrain abgeschlossen wurde, sind die Gefertigten 
übereingekommen, dass die folgenden Bestimmungen einen integrierenden Bestandteil 
dieses Abkommens bilden. 
 
 
1. Zu Artikel 16 Absatz 3 
 
Es besteht Einvernehmen, dass Absatz 3 auch für die Trägerkörperschaften von Orchestern, 
Theatern, Balletten sowie für die Mitglieder solcher Kulturträger gilt, wenn diese 
Trägerkörperschaften auf Dauer im Wesentlichen ohne Gewinnerzielung tätig sind und dies 
durch die zuständige Behörde im Ansässigkeitsstaat bestätigt wird. 
 
2. Auslegung des Abkommens 
 
Es gilt als vereinbart, dass den Abkommensbestimmungen, die nach den entsprechenden 
Bestimmungen des OECD-Musterabkommens auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen abgefasst sind, allgemein dieselbe Bedeutung zukommt, die im OECD-
Kommentar, welcher von Zeit zu Zeit überarbeitet werden kann, dazu dargelegt wird. Die 
Vereinbarung im vorstehenden Satz gilt nicht hinsichtlich der nachstehenden Punkte: 
 

a) alle Vorbehalte oder Bemerkungen der beiden Vertragsstaaten zum OECD-Muster 
oder dessen Kommentar; 

 
b) alle gegenteiligen Auslegungen in diesem Protokoll; 

 
c) alle gegenteiligen Auslegungen, auf die sich die zuständigen Behörden nach In-Kraft-

Treten des Abkommens geeinigt haben. 
 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu gehörig Gefertigten dieses Protokoll 
unterzeichnet. 
 
 

GESCHEHEN zu Wien, am 2. Juli 2009, in zweifacher Ausfertigung, jede in 
deutscher, arabischer und englischer Sprache, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch 
ist. Im Zweifel ist der englische Text maßgeblich. 
 
 
Für die Regierung der Republik Österreich:  Für die Regierung des Königreichs Bahrain: 
 
Andreas Schieder m.p.         Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p. 
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 اتفاقية
 

  بين 
 

 حكومة جمهورية النمسا 
 

 وحكومة مملكة البحرين 
 

 المفروضة على الدخل ورأس المال
 
 

إن حكومة جمهورية النمسا و حكومة مملكة البحرين، رغبة منهما في إبرام عقد اتفاقية 
 بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال،

 
 :اتفقتا على ما يلي قد
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 المادة الأولى

 الشخصيالنطاق 
 .الدولتين المتعاقدتين أو آلتيهماأي من  الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في تطبق هذه

 

 الثانيةالمادة 
  بهذه الاتفاقيةالضرائب المعنية

دولة  التي تفرض لمصلحة  ورأس المالتسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل -1
 .لية بصرف النظر عن طريقة جبايتهاأو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحمتعاقدة 

 

جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو ورأس المال  على الدخل ةبيتعتبر ضر-2
بما في ذلك الضرائب على المكاسب أو رأس المال ، على عناصر الدخل رأس المال أو 

ع المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجمو
في لضرائب على زيادة علاوة على ذلك ، االأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع ، 

 .رأس المال
 

 : الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص-3
   :لجمهورية النمسابالنسبة  )أ(

 . ضريبة الدخل  - 1
 . ضريبة الشرآات -2
 . ضريبة الأراضي– 3
 . الزراعية والانتفاع بالاحراج  ضريبة المشاريع– 4
 .  ضريبة على قيمة الأراضي الغير مستغلة- 5

 " .بضريبة النمسا " وتسمى فيما بعد          
  

 
  : بالنسبة لمملكة البحرين )ب(

ضريبة .(1979لسنة ) 22(ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 
 ) النفط

 " . ن بضريبة البحري" وتسمى فيما بعد 
 

من حيث الجوهر تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة -4
 وتقوم .الضرائب الحالية أو بدلاً منها بالإضافة إلى ذه الاتفاقية هتفرض بعد تاريخ توقيع 
أية تغييرات الطرف الآخر بالدولتين المتعاقدتين بإخطار أي من السلطات المختصة في 

  .ةقوانينها الضريبيخاصة ب جوهرية
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 المادة الثالثة
 تعريفات عامة

 :، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلكالاتفاقية  لأغراض هذه -1
 . الفرد والشرآة وأي شخص قانوني آخر"شخص"  تشمل آلمة -أ 
 أية شخصية قانونية أو آيان يعامل آشخصية قانونية أنشأت "شرآة"تعني آلمة   -ب

أي أو آل من الدولتين ، أو آيان أسس أو معترف به تحت قانون لأغراض ضريبية 
 . المتعاقدتين 

 . مزاولة أي أعمال تجارية "مشروع " تعني آلمة   –ج
مشروع تابع للدولة المتعاقدة " و " مشروع تابع لدولة متعاقدة" تعني عبارتا    -د

 ومشروعاً يستغله على التوالي ، مشروعاً يستغله مقيم في دولة متعاقدة " الأخرى
 .مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة ، يتم تشغيله بواسطة "نقل دولي"تعني عبارة  –هـ
مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة ، ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم 

 . ولة المتعاقدة الأخرىبين أماآن تقع في الد السفينة الطائرة أو فيها تشغيل 
 :"السلطة المختصة"تعني عبارة  -و

 . وزير المالية الفدرالي أو من يمثله قانوناً:بالنسبة لجمهورية النمسا -1
 .قانوناُ وزير المالية أو من يمثله :بالنسبة لمملكة البحرين -2

 :، فيما يتعلق بالدولتين المتعاقدتين" مواطن" تعني آلمة  -ز
 .الدولة المتعاقدة   ،أو من رعايا تلك بجنسيةيتمتع  أي فرد -1
 اآتسبت وضع قانوني لها وفقاً للقوانين جمعيةأو شخص قانوني أو شراآة أي  - 2

 . المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة 
القيام بأداء خدمات مهنية وأيѧة أنѧشطة أخѧرى بѧشكل            "  تجارية أعمال " مصطلحيشمل   -ح

  . مستقل
 .جمهورية النمسا" النمسا " ي آلمةتعن) 1 (–ط

إقليم مملكة البحرين ،والمناطق البحرية بما في ذلك قاع : "البحرين"تعني آلمة )2    (
البحر وما تحته التي تمارس عليها مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القضائية 

 . وفقاُ لأحكام القانون الدولي 
 
 أي دولة متعاقدة، يقصد بأي لفظ لم يرد في هذه الاتفاقية عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في-2

المعنى المقرر له في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي 
 .تتناولها هذه الاتفاقية، وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
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 الرابعةالمادة 
 المقيم

 : "متعاقدةالدولة الفي " مقيم "ارة  لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعب-1
بالنسبة للنمسا، أي شخص خاضع وفقاً للقانون النمساوي يخضع للضريبة في النمسا )أ (    

بحكم المكان أو الإقامة أو مرآز الإدارة أو أي تصنيف آخر مماثل، ويشمل أيضاً 
 .جمهورية النمسا وأي قسم سياسي أو سلطة تابعة لها 

حرين، أي فرد من مواطني مملكة البحرين والمقيم فيها لمدة أو مدد بالنسبة للب)ب(  
يوماً في السنة المالية المعنية أو أي شرآة أو ) 183(تساوي في مجموعها على الأقل 

 . أي شخص قانوني يؤسس في البحرين أو يكون مرآز إدارته الرئيسي فيها 
على دخل تلك الدولة لا يشمل مصطلح مقيم أي شخص يخضع للضريبة في  مع ذلك،

  .مصدره من تلك الدولة أو من رأس مال موجود فيها
الدولتين بكلتي مقيماً من هذه المادة ) 1( ما وفقاً لأحكام الفقرة فرداعتبر في حالة ما  -2

 :على النحو التاليتحدد المتعاقدتين فإن حالته 
دائم تحت تصرفه، فإذا آان له يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن -)أ(

الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة آلتا مسكن دائم تحت تصرفه في 
 ).مرآز المصالح الحيوية(المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق 

 ،ه الحيوية تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مرآز مصالحيةفي حالة عدم إمكان-)ب(
، أو في حال عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين 

 .الدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتادبفيعتبر مقيماً 
الدولتين المتعاقدتين أو إذا لم يكن له محل إقامة آلتا إذا آان له محل إقامة معتاد في -)جـ(

 .بر مقيماً فقط في الدولة التي يحمل جنسيتهافيعت، معتاد في أي منهما 
أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم ، الدولتين المتعاقدتينتا إذا آان يحمل جنسية آل-)د(

 .السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك
 

غير الأشخاص الطبيعيين من شخص ) 1(حكام الفقرة آان هناك بمقتضى أإذا في حالة ما -3
التي يوجد فيها إدارته  ة المتعاقدةالدولمقيماً في  يعتبر الدولتين المتعاقدتين ، فتاآلفي مقيماً 

 .الفعلية 
 الخامسةالمادة 

 المنشأة الدائمة
 المكان الثابت الذي يزاول فيه "المنشأة الدائمة"لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة  -1

 .أنشطته  بعض المشروع آل أو
 :وجه الخصوص على "منشأة دائمة" تشمل عبارة -2

 .محل الإدارة) أ ( 
 .الفرع) ب(
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 .المكتب) ج(
 .المصنع) د( 
 .الورشة )هـ(
أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد ، المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر ) و(

 .الطبيعية
 . معمل التكرير ) ز(
 .مة آمنافذ للبيعالأماآن المستخد) ح(
 . يقدم خدمة التخزين للآخرين العائد لشخص ستودعالم) ط(

 منشأة دائمة إذا استمر لمدة تزيد عن لتجهيزات  يعتبر موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع ا-3
 . شهر12

  :"المنشأة الدائمة"بارة لا تشمل ع من الأحكام السابقة في هذه المادة ، استثناء -4
  .مشروعالمملوآة للالبضائع أو السلع ام المرافق لمجرد تخزين أو عرض استخد) أ ( 
 أو هاخزينتلمشروع لمجرد المملوآة لالبضائع والسلع  بمخزون من الاحتفاظ)ب(

 .هاعرض
لمشروع لمجرد استغلالها مملوآة لالبضائع أو السلع المن الاحتفاظ بمخزون )جـ(

 .بواسطة مشروع آخر
ع المعلومات يجمتالبضائع أو السلع أو شراء ، بغرض مل للع ابتبمقر ثالاحتفاظ )د(

 . فقطللمشروع
 صفة  مزاولة المشروع لأي نشاط ذيغرضل، فقط مل ع ثابت للقرالاحتفاظ بم)هـ(

 .تمهيدية أو مساعدة 
من الأنشطة الجمع بين نشاطين أو أآثر  غرضلفقط عمل ل ثابت لقرالاحتفاظ بم)و(

المقر  أن يكون مجمل نشاط ةطي، شر)هـ(إلى ) أ(من عية الفقرات الفرالمذآورة في 
 . صفة تمهيدية أو مساعدةوالجمع ذهذا الناتج عن 

إذا قام بالتصرف نيابة عن ، من هذه المادة) 2(و ) 1(من أحكام الفقرتين استثناء  -5
الفقرة أحكام الذي تنطبق عليه  -شخص آخر غير الوآيل ذي الوضع المستقل المشروع 

يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة  وآان هذا الشخص –) 6(
أو قام بالاحتفاظ بمخزون من بضائع أو سلع ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة، 

حين يكون البيع المنتظم لمثل هذه البضائع والسلع يزاول باسم هذا لمشروع مملوآة ل
ط اي نشبخصوص أشأة دائمة في تلك الدولة اً لمنهذا المشروع مالكعتبر في.  المشروع 

، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة نيابة عن المشروعالشخص  ذلك هيباشر
 لا تجعل هذا المقر من خلال ثابت للعملمورست والتي ) 5(بالأنشطة الواردة في الفقرة 

 .منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة
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ه منشأة دائمة في دولة متعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمالالمشروع مالكاً للا يعتبر  -6
أو أي وآيل آخر له صفه مستقلة، شريطة أن ، سمسار أو وآيل عام بالعمولةبواسطة 

 .مهنهم الاعتياديةفي حدود أعمالهم هؤلاء الأشخاص مثل يزاول 
 

رآة مقيمة سيطرة شواقعة تحت شرآة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر أو واقع أية إن  -7
سواء من خلال منشأة (في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة 

فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشرآتين منشأة ) خلاف ذلكدائمة أو 
 .دائمة للشرآة الأخرى

 

  السادسةالمادة
 الدخل من الأموال الغير منقولة

بما في ذلك الدخل من (لة متعاقدة من أموال غير منقولة الدخل الذي يجنيه مقيم في دو -1
في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في موجودة ) الانتفاع بالاحراجالزراعة أو 
 .الأخرىالمتعاقدة هذه الدولة 

 

 الدولة تشريعات المعنى المحدد لها بموجب "منقولة الموال غير الأ"  عبارة عنيت -2
 ملحقات -على أية حال  -وتشمل العبارة . فيها الأموال المعنيةالمتعاقدة التي تقع 

، منقولة والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغاباتالالأموال غير 
العقارية، ومنفعة الأموال ملكية الوالحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة ب

نظير استغلال أو امتياز الثابتة وة المتغير في المدفوعات وقوالحق، منقولةالغير ال
 ولا تعتبر .والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرىوارد المعدنية استغلال الم

 .منقولةالالطائرات في عداد الأموال غير  وأالمراآب  وأالسفن 
 

 المباشر خدامن الاستممن هذه المادة على الدخل الناجم ) 1(تسري أحكام الفقرة  -3
 .صورة أخرىن استغلالها بأي متأجيرها أو من  غير منقولة أو لأموال

ن الأموال م تجالدخل النامن هذه المادة آذلك على ) 3(و ) 1(تسري أحكام الفقرتين  -4
 .للمشروعغير منقولة 

 

 السابعةالمادة 
 رباح التجاريةالأ

المشروع ذا هالدولة فقط ، ما لم يمارس تلك  تخضع أرباح دولة متعاقدة للضريبة في  -1
بها ، فإذا مارس المشروع تقع ي الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فأعمالاً 

أعمالاً على النحو السالف الذآر فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى 
 . فقطالمنشأة الدائمةتلك يخص ما فقط بقدر 

نشاطاً  ةمتعاقدلدولة مشروع تابع زاول ادة ، إذا من هذه الم) 3(أحكام الفقرة ب مع مراعاة  -2
 ة متعاقدةفيها تحدد في آل دولتقع لدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة في ا
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هذه تحققها آان يتوقع أن لأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي ا
 أو ةشطالأننفس يزاول  مستقلاً  آانت مشروعاًفي الدولة المتعاقدة الأخرى لوالمنشأة 

عامل بصفة مستقلة تماماً عن تنفس الظروف أو ظروف مماثلة وة تحت  مماثلةنشطأ
 .دائمة المنشأة يمتلك الالمشروع الذي 

لمنشأة ستهدف أغراض اعند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات التي ت -3
 تحملتها التي الإدارة العامة صروفات مالدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية و

 .ها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر سواء في الدولة التي تقع في
دائمة على أساس تقسيم المنشأة ال على تحديد أرباح ة متعاقدةإذا جرى العرف في دول -4

ادة من هذه الم) 2(لأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة ، فأن أحكام الفقرة نسبي ل
 على أساس التقسيم ائبللضرالتي تخضع لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح 

النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة على أن طريقة التقسيم . الذي جرى عليه العرف النسبي 
 .تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة

د اشѧترت سѧلعاً     المنѧشآت الدائمѧة قѧ      ذهه منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن      أن  عتبر  يلا   -5
 . أو بضائع للمشروع

لأغراض الفقѧرات الѧسابقة مѧن هѧذه المѧادة فѧإن الأربѧاح التѧي تنѧسب للمنѧشأة الدائمѧة تحѧدد                          -6
 . وآافٍ للعمل بخلاف ذلك سليم أخرى ما لم يكن هناك سبب بعد بنفس الطريقة سنة 

معالجتها أس المال التي تمت أو الزيادات في رلدخل االأرباح على عناصر إذا اشتملت  -7
على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام 

 .هذه المادة
 الثامنةالمادة 
 النقل البحري والجويالملاحة الداخلية و

تشغيل السفن أو من عمليات دولة متعاقدة لمشروع تابع التي يحققها رباح الأ تخضع  -1
الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته النقل الدولي للضريبة في مجال ت في الطائرا
 .الفعلية

 

خضع الأرباح الناتجة عن تشغيل مراآب تقوم بنقل داخلي للضريبة في الدولة التي  ت -2
 . يوجد فيها مرآز الإدارة الفعلي للمشروع 

 

 في المياه الداخلية على متن السفينة في حالة آون مرآز الإدارة الفعلي للمشروع أو النقل –3
أو المرآب فإنه يعتبر قائم في ميناء الدولة التي تتبع لها السفينة أو المرآب أو إذا لا يوجد 
ميناء الدولة فإنه يكون في الدولة المتعاقدة الأخرى التي يقيم فيها مشغل السفينة أو 

 . المرآب 
 

 على الأرباح الناتجة من المشارآة في اتحاد من هذه المادة) 1( تسري أحكام الفقرة  -4
 .تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وآالة نقل دولية 
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 التاسعةالمادة 
 المشاريع المشترآة

 :أينما -1
 أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع ةمباشرطريقة دولة متعاقدة بتابع لساهم مشروع  )أ(   

  رأسماله ، أوبة عليه أو فيالرقاللدولة المتعاقدة الأخرى أو في 
أو توجيه أو رأسمال مباشر أو غير مباشر في إدارة طريقة الأشخاص بنفس ساهم ) ب(

 .ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى لدولة متعاقدة مشروع تابع 
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذآورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق 

مشروعين تقوم بين جارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن بعلاقاتهما الت
يجوز  ،الشروطقيام هذه حققها بسبب ي يحققها أحد المشروعين ولم قدمستقلين، فإن أية أرباح 

 . إخضاعها للضريبة تبعاً لذلكضمها إلى أرباح المشروع و
 

 والخاضع للضريبة في تلك تين المتعاقدتينلدوللإحدى اباح مشروع تابع آانت أرإذا –2
                مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تدخل ضمن احاً الدولة تتضمن أرب
داخلة  وآانت الأرباح ال ،الأخرىالمتعاقدة الدولة تلك ضريبة في وتخضع تبعاً لذلك لل

المتعاقدة المذآورة تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة شروع ذلك المأرباح ضمن 
ظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين آانت الوإذا . أولاً

مشروعين مستقلين ، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة، 
ن تقوم وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية وأ

 . السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع بعضهما عند الضرورة 
 

 
 العاشرةالمادة 

 أرباح الأسهم
تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شرآة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة    -1

 . المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى
 في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم أو أسهم التمتع أو  " أرباح الأسهم"يقصد بعبارة   -2

 أو –حقوق التمتع أو أسهم المؤسسين أو أية حقوق أخرى  لم تصبح سندات مديونية 
المشارآة في أرباح ، بالإضافة إلى الدخل من حقوق المشارآة الأخرى التي تسري 

على الدخل من الأسهم وفقاً لقوانين الدولة عليها ذات المعاملة الضريبية التي تسري 
 . التي تقيم فيها الشرآة التي تقوم بتوزيع الأرباح 
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 إذا آان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في دولة متعاقدة ) 1(لا تسري أحكام الفقرة    -3
تدفع ويمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشرآة التي 

الأرباح عن طريق منشأة دائمة في تلك الدولة أو يمارس خدمات شخصية مستقلة من 
مقر ثابت يقع فيها ، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك 

 ) .7(المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة 
مة في دولة متعاقدة تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة إذا آانت شرآة مقي   -4

الأخرى ، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على 
قد دفعت لأرباح إذا آانت مثل هذه ا الشرآة ، إلا الأسهم المدفوعة بواسطةأرباح 

مدفوع بسببها ملكية الأسهم الت إذا آانالدولة المتعاقدة الأخرى أو تلك لمقيم في 
الدولة تلك موجود في أو بمقر ثابت فعلياً بمنشأة دائمة  ارتباطا ةرتبطمالأرباح 

لأرباح ريبة المقررة على الضموزعة لال غير ةالمتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشرآ
موزعة تمثل آل الأو الأرباح غير المستحقة  اتمدفوعالموزعة حتى لو آانت الغير 

 .في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ناشئ و بعض الأرباح أو الدخل الأ
 

 المادة الحادية عشرة
 الدخل الناتج عن الذمم المالية

لѧشخص  والتѧي تѧدفع    إحѧدى الѧدولتين المتعاقѧدتين    الدخل الناتج عن الديون التي تنѧشأ فѧي     – 1  
  الأخѧرى   المتعاقѧدة  ولѧة  أن تخضع للضريبة في الد     بمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يج     

. 
الناتج مѧن مطالبѧات     في هذه المادة الدخل     من الذمم الدائنة    " الدخل الناتج " يقصد بعبارة    -2

استرداد الديون أيا آان نوعها سواء آانت أو لم تكن مضمونة برهن سواء منحت أو لѧم          
تمنح حق المساهمة في أرباح المدين وعلى وجهه الخصوص الѧدخل مѧن الѧضمانات أو          

ѧѧدين   الѧѧندات الѧѧصكوك أو سѧѧن الѧѧدخل مѧѧة أو الѧѧلاوات  . سندات الحكوميѧѧك العѧѧي ذلѧѧا فѧѧبم
علѧѧى أن لا تعتبѧѧر  . والمكافѧѧآت المتѧѧصلة بتلѧѧك الѧѧضمانات والѧѧصكوك أو سѧѧندات الѧѧدين     

 .الغرامات الناتجة عن تأجيل سداد دخولاً ناتجة عن الذمم الدائنة لأغراض هذه المادة 
مѧѧن سѧѧندات المديونيѧѧة  دخل المالѧѧك المѧѧستفيد مѧѧن الѧѧإذا آѧѧان) 1 (ةلا تѧѧسري أحكѧѧام الفقѧѧر -3

 دخل نѧشأ فيهѧا الѧ   يالأخرى التѧي  في الدولة  زاول أعمالاً تجارية    مقيماً في دولة متعاقدة وي    
، من خѧلال منѧشأة دائمѧة تقѧع فيهѧا ، أو يقѧوم بخѧدمات شخѧصية مѧستقلة فѧي تلѧك الدولѧة                            

  ѧѧت سѧѧا ، وآانѧѧع فيهѧѧت يقѧѧر ثابѧѧلال مقѧѧن خѧѧرى مѧѧدة الأخѧѧسدد المتعاقѧѧي تѧѧديون التѧѧندات ال
إذ تѧسري الحالѧة     .  بشأنها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقѧر الثابѧت             

 ) .7(أحكام المادة 
يعتبر الدخل قد نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين عندما يكون دافعها شѧخص مقѧيم فѧي                  -4

دخل مقيمѧاً أو غيѧر مقيمѧاً فѧي دولѧة            تلك الدولة المتعاقدة ، وعندما يكون الشخص دافع ال        
متعاقدة يمتلك في تلك الدولة المتعاقѧدة منѧشأة دائمѧة مرتبطѧة بالمديونيѧة التѧي ينѧشأ منهѧا                     
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الدخل المدفوع وآانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل ذلك الѧدخل فѧإن هѧذا الѧدخل يعتبѧر أنѧه                
 .قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة 

ن استناداً إلى علاقة خاصة بين الѧدافع والمالѧك المѧستفيد أو آليهمѧا شѧخص آخѧر،                   إذا تبي  -5
إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج عѧن الѧذمم الدائنѧة يزيѧد عѧن الѧدخل الѧذي آѧان يتفѧق عليѧه                         
الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة ، فإنه تطبق أحكام هѧذه المѧادة فقѧط علѧى         

وفѧي هѧذه الحالѧة يظѧل الجѧزء الزائѧد مѧن المѧدفوعات خاضѧعاً                  .  ر  المبلغ الأخير المѧذآو   
للضريبة وفقاً لقوانين آل من الدولتين المتعاقدتين مع وجѧوب مراعѧاة الأحكѧام الأخѧرى        

 .في هذه الاتفاقية 
 

 المادة  الثانية عشرة
 الإتاوات

اقدة الأخرى  الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتع -1
 .تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

 في هذه المبالغ المدفوعة من أي نوع آمقابل لاستعمال أو "الإتاوات " يقصد بمصطلح  -2
الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك 

 ، أو علامات تجارية أو تصميم أو نموذج الأفلام السينمائية والأفلام أو أية براءة اختراع
، أو خريطة ، أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية 

 .وتجارية أو علمية
من هذه المادة ، إذا آان المالك المستفيد من هذه العوائد مقيم ) 1( لا تسري أحكام الفقرة -3

تصادياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك في دولة متعاقدة ويزاول نشاطاً اق
الإتاوات من خلال مقر ثابت موجود بها ، وآانت الحقوق أو الملكية الناشئة عنها هذه 

، إذ تسري  أو المقر الثابتالمنشأة الدائمةتلك  معارتباطاً فعلياً المدفوعة مرتبطة لعوائد ا
 .ذه الاتفاقية من ه)7(في هذه الحالة أحكام المادة 

ع والمالك المستفيد أو بين ابسبب علاقة خاصة بين الدف - الإتاوات المدفوع مبلغ إذا آان -4
بالاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها خاص ال – وشخص آخر يهماآل

عن المبلغ الذي آان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو  - لأي سبب –زيد يالإتاوات 
ي وف. على المبلغ المذآور أخيراًلا تطبق إلا فإن أحكام هذه المادة ،  توجد هذه العلاقة لم

 خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين آل دولة دفوعاتالجزء الزائد من المبقى مثل هذه الحالة ي
 .الواردة بهذه الاتفاقية وللأحكام الأخرى 

 

 الثالثة عشرةالمادة  
 ماليةرأسالرباح الأ

رباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة الأ  -1
من هذه الاتفاقية والموجودة في الدولة المتعاقدة تخضع ) 6(المشار إليها في المادة 

 .للضرائب في تلك الدولة الأخرى 
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لأموال الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من ا  -2
المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة 

وحدها أو (المتعاقدة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة 
 .، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى) مع المشروع آله

 مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرة تشغل في الأرباح التي يحققها   -3
النقل الدولي أو من أموال منقولة لها صلة بتشغيل تلك السفن أو الطائرة تخضع فقط 

 .للضريبة في تلك الدولة 
) 2(، ) 1( من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إلـيها في الفقراتالأرباح الناتجة  -4

من هذه المادة ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتصرف ) 3(و 
 .مقيما فيها

 

 الرابعة عشرةالمادة 
 التوظيفالدخل الناتج عن 

من هذه الاتفاقية فإن ) 19(و ) 18(و ) 17(و ) 15(مع عدم الإخلال بأحكام المواد    –1
م في دولة عليها مقي يحصلالتي المشابهة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت 

العمل في ؤدي ما لم يتلك الدولة المتعاقدة فقط للضريبة في من عمل تخضع متعاقدة 
المكافآت  فإنآان العمل يؤدي على هذا النحو الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا 

 .الأخرى تلك الدولة في  منه يجوز أن تخضع للضريبة المحصلة
شخص عليها  حصل المكافآت التي ي، فإنمن هذه المادة ) 1(أحكام الفقرة استثناء من   –2

للضريبة تخضع ي الدولة المتعاقدة الأخرى يؤدي فمقيم في دولة متعاقدة من عمل 
 :المذآورة أولاً إذا الأخرى فقط في الدولة المتعاقدة 

في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن مقيم سلم آان المت –أ
 .المعنيةالضريبية يوماً خلال السنة ) 183(
عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة تدفع بمعرفة أو نيابة  آتالمكافآانت -ب

 .الأخرى 
لكه صاحب العمل في الدولة يمأو مرآز ثابت  منشأة دائمة آتتتحمل المكافلم  –ج

 .المتعاقدة الأخرى 
، يجوز أن تخضع المكافآت التي تحقق من استثناء من الأحكام السابقة في هذه المادة   -3

مرآب يقوم بالنقل في أو سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي ظهر يؤدى على عمل 
 .  للمشروعة  بها الإدارة الفعلي يوجدللضريبة في الدولة المتعاقدة التي  المياه الداخلية

 

 المادة الخامسة عشرة
 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
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مكافѧѧآت أعѧѧضاء مجلѧѧس الإدارة وغيرهѧѧا مѧѧن المكافѧѧآت التѧѧي يحѧѧصل عليهѧѧا شѧѧخص مقѧѧيم فѧѧي   
إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عѧضواً بمجلѧس إدارة فѧي شѧرآة أو أي قѧسم تѧابع لهѧا قائمѧة             

 .لأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المذآورة الأولى في الدولة المتعاقدة ا
 

 
 المادة السادسة عشرة
 الفنانون والرياضيون

من هذه الاتفاقية فإن الدخل الذي يكسبه مقيم في ) 14(و) 7(استثناءً من أحكام المادتين    -1
ذاعة أو الإ" السينما " دولة متعاقدة بصفته فناناً آممثل المسرح أو الصور المتحرآة 

أو التليفزيون أو موسيقياً أو بصفته رياضياً ، من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه 
الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة 

 .الأخرى
المذآورة، فنان أو رياضي بصفته حينما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها    -2

وبالرغم من أحكام الدخل ذلك فإن ، شخص آخر لفسه ولكن ياضي نليس للفنان أو الر
تمت للضريبة في الدولة المتعاقدة التي من هذه الاتفاقية يخضع ) 14(و ) 7(المواد 

 .الفنان أو الرياضي فيها ممارسة أنشطة 
أنشطة من على الدخل الذي يكتسب من هذه المادة ، ) 2(و ) 1( أحكام الفقرتين سري  لا ت-3

 لتلك الدولة المتعاقدة ممولة آلياً أو جزئياً ةإذا آانت الزيارزاولها الفنان أو الرياضي ي
تابعة لها السياسية أو سلطات محلية قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها من 

الدولة في  الدخل فقط علىفإنه في هذه الحالة يفرض ضريبة . أو مؤسسة عامة 
 .بها الفنان أو الرياضيالمتعاقدة التي يقيم 

 

 السابعة عشرةالمادة 
 المعاشات التقاعدية  

 من هذه الاتفاقية ، فإن المعاشات )18(من المادة ) 2( مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة -1
مقابل خدمة سابقة تخضع لمقيم في دولة متعاقدة تدفع كافآت المماثلة التي التقاعدية والم

 .ي يتم فيها تحويل هذه المدفوعات للضريبة فقط في الدولة الت
 

 
 الثامنة عشرةالمادة 

 الخدمات الحكومية
التي تدفعها دولة بخلاف المعاشات التقاعدية مماثلة مكافآت المرتبات والأجور وأية )أ (-1

 فرد مقابل إلى أو جهة تابعة لها محلية ال تهامتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلط
خضع تأو الجهة  المحلية  السلطةالسياسي أولتلك الدولة أو القسم قام بأدائها خدمات 

 .فقط في تلك الدولة المتعاقدةللضريبة 
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فقط في الدولة المتعاقدة المكافآت تخضع للضريبة ومع ذلك، فإن هذه المرتبات )  ب(
المستفيد شخصاً وآان الأخرى الدولة قد تم أداؤها في تلك الخدمات آانت الأخرى إذا 

 :ماً فيها إذامقي
 .آان مواطني تلك الدولة المتعاقدة ) 1   ( 

 .بغرض الحصول على مثل هذه الخدمات فقطلم يصبح مقيما في تلك الدولة ) 2    (
تها  أو سلطةياسيأحد أقسامها السدولة متعاقدة أو أي معاش تقاعدي دفع من قبل )أ (-2

أداها ا المالية إلى فرد مقابل خدمات إعتماداتهأو تم دفعه من أو جهة تابعة لها محلية ال
خضع للضريبة ، يأو الجهة المحلية السلطة السياسي أو الدولة أو القسم لحكومة تلك 

 .الدولة تلك في 
إذا آان ، في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط للضريبة يخضع  المعاش اهذفإن ومع ذلك،  )ب(  

 .تلك الدولةمقيم في المستفيد مواطن 
المرتبات على من هذه الاتفاقية ) 17(، )16(، ) 15(، ) 14(أحكام المواد تسري  -3

والمعاشات التقاعدية المتعلقة بخدمات تم أداؤها  أخرى مماثلة مكافآتوالأجور وأية 
 أو جهة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحليةوارتبطت بعمل زاولته دولة 

 .تابعة لها
 
 

 عشرةالمادة التاسعة 
 الطلبه

دولة ليكون أو آان مباشرة قبل زيارته ، الذي  العمل   مدفوعات الطالب أو المتدرب على-1
 فقط ولة المذآورة أولاً، والموجود في الدمتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى 

لا . الته أو تعليمه أو تدريبه ، والتي يتسلمها بغرض إعالدراسة أو التدريب بغرض 
من  يكون مصدر تلك المدفوعات بشرط أن المذآورة أولاً ، ضع للضريبة الدولة تخ

 . الدولةتلكخارج 
المكافآت التي يحصل عليها الطالب أو المتدرب من عمل آان يزاوله في الدولة  -2

المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها من السنة المالية المعنية عن 
ضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون أو آان مقيماً  يوماً، لا تخ183

 .في دولة متعاقدة 
 العشرونالمادة 

 الدخول الأخرى
واد السابقة والتي لم تعالجها المأياً آان مصدرها  في دولة متعاقدةالمقيم عناصر دخل  -1

 .ً.فقطالدولة تلك للضريبة في ، تخضع  هذه الاتفاقية في
ن لمتحقق ملدخل اا خلاف -على الدخلمن هذه المادة ) 1( أحكام الفقرة لا تسري -2

 ذا إ- من هذه الاتفاقية)6(من المادة ) 2(الفقرة آما هي معرفة في أموال غير منقولة 
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 في الدولة المتعاقدة لاًفي دولة متعاقدة يزاول أعمامقيماً آان مستلم هذا الدخل 
أو يقدم في تلك الدولة خدمات شخصية ا ، فيهقع الأخرى من خلال منشأة دائمة ت
مرتبط الذي يسدد بشأنه الدخل وآان الحق أو المال مستقلة من مرآز ثابت يقع فيها ، 

 ).7(هذه الحالة أحكام المادة مثل إذ تسري في .   المنشأة الدائمةتلك بارتباطاً فعلياً
 

  والعشرونالواحدةالمادة 
 رأس المال

من هذه الاتفاقية ) 6(المادة في غير منقولة المشار إليها الالأموال في المتمثل رأسمال ال   )1
لدولة المتعاقدة الأخرى وتوجد في امتعاقدة الدولة في المقيم شخص لكه تي يمتوال

  . الدولة المتعاقدة الأخرىفي للضريبة إخضاعهايجوز أن 
منشأة دائمة ك تجارية لأملاجزء من المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل رأسمال ال )2

 يجوز أن ،الدولة المتعاقدة الأخرى والموجودة في مشروع دولة متعاقدة تابعة ل
 .خضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرىي

أو السكك الحديدية أو عربات النقل والتي طائرات السفن أو المتمثل في الرأسمال ال )3
 النقل الدولي وفي الأموال المنقولة تشغل من قبل شخص مقيم في دولة متعاقدة في

 . المتعلقة بتشغيل وسائل النقل ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط 
خضع للضريبة فقط في تلك ت دولة متعاقدة فيمقيم الأخرى لرأسمال العناصر جميع  )4

  .الدولة المتعاقدة
 المادة الثانية والعشرون

 طرق تجنب الازدواج الضريبي
 :ب تجنب الازدواج الضريبي وفق ما يلي يج
 :  بالنسبة للنمسا )1(

إذا تسلم شخص مقيم في النمسا دخلا أو امتلك أموالاً ، والذي طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ) أ  (
 :قد تكون خاضعة للضريبة في البحرين فإنه يجب على النمسا السماح بما يلي

لى دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل خصم مبلغ من الضريبة المفروضة ع) 1   (
 .المدفوعة في البحرين 

خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك المقيم يعادل ضريبة رأس ) 2   (
 .المال المدفوعة في البحرين 

 ومع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في آلتا الحالتين ذلك الجزء المقتطع من 
 ضريبة رأس المال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل أو رأس المال ضريبة الدخل أو

 .الخاضعين للضريبة في البحرين 
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) 2( إذا اآتسب مقيم في النمسا دخل من أعمال تجارية في البحرين وفقاً لأحكام المادة ) ب(
 :بالنسبة للبحرين 

طبقا لأحكام هذه الاتفاقية قد إذا تسلم شخص مقيم في البحرين دخلاً أو امتلك أموالاً ، والذي  
 :تكون خاضعة للضريبة في النمسا فإنه يجب على البحرين السماح بما يلي 

خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل )أ    (
 .المدفوعة في النمسا 

دل ضريبة رأس خصم مبلغ من الضريبة المفروضة على رأس المال لذلك المقيم يعا) ب    (
 .المال المدفوعة في النمسا 

ومع ذلك فإن ذلك الخصم يجب أن لا يتجاوز في آلتا الحالتين ذلك الجزء المتقطع من 
ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال قبل إجراء الخصم الناتج عن الدخل أو رأس المال 

 .الخاضعين للضريبة في النمسا 
 للضريبة في البحرين وإخضاعهاضريبة في البحرين من الاتفاقية قد تكون خاضعة لل  )7(

) أ(وفقاً لقوانين البحرين الوطنية فإن على النمسا بالرغم من أحكام الفقرة الفرعية 
 .إعفاء ذلك الدخل من الضريبة 

وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية  تملك رأس المالمقيم في النمسا دخل أو اآتسب إذا   )ج(
يبة في النمسا ويجوز للنمسا بالرغم من ذلك عند حسابها للضريبة فإنه يعفى من الضر

على باقي الدخل أو رأس المال المقيم بها عليها أن تأخذ في حسابها مبلغ الدخل أو 
 .رأس المال المعفي 

 نالمادة الثالثة والعشرو
 عدم التمييز في المعاملة

الدولة المتعاقدة الأخرى لأية لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في -1
ضرائب أو متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب والمتطلبات 
المتعلقة بها التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة 

 على الأشخاص غيرآذلك يسري هذا الحكم ) 1(واستثناءً من أحكام المادة . الأخرى
 . المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو آلتيهما

التزامات  الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو ولا يخضع الأشخاص عديم-2
في التي يخضع لها الالتزامات الضريبية و أثقل عبئا من الضرائب أو ضريبية بخلاف أ

ى وجه الخصوص المتعلقة بالمقيم ة المتعاقدة الأخرى ، وعلنفس الظروف مواطنو الدول
 .أو التي يخضع لها 

لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة -3
أآثر عبئاً من الضرائب التي تفرض على مشاريع التابعة  ائبضرلالأخرى لمعاملة 

، على أن لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم التي تزاول نفس الأنشطةوالأخرى للدولة المتعاقدة 
أو إعفاءات أية خصومات شخصية أو بدولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى 

 . التي تمنحها لمواطنيها الحالة المدنية أو المسئوليات العائليةبسببتخفيضات ضريبية 
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من ) 5(أو الفقرة ) 9(ة من الماد) 1( باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة -4
ه بشأن ذمم الديون ، والإتاوات والالتزامات فإن) 12(من المادة ) 4(أو الفقرة ) 11(المادة 

التي التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى الأخرى 
رض تحديد جب لغييدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى 

أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم خصمها ، آما لو أنها دفعت لمقيم تابع 
للدولة المتعاقدة الأخرى ، وبالمماثل أي ديون مشروع تابع لدولة متعاقدة يتم دفعها لمقيم 

ك المشروع الخاضعة للضريبة أن يتم رأس مال ذل ة الأخرى لغرض تحديددقاالدولة المتع
 .الأخرىما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة خصمها آ

أو بعضه أو يتحكم فيه آله مال  اللا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة، يمتلك رأس-5
بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى  

أو الالتزامات الضرائب من التزامات ضريبة بخلاف أو أآثر عبئاً لأية ضرائب أو لأية 
 .الضريبية التي تخضع أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة من الدولة المتعاقدة الأولى

 .، تطبق أحكام هذه المادة على آافة أنواع الضرائب) 2( استثناءً من أحكام المادة -6
 

 المادة الرابعة والعشرون
 إجراءات الاتفاق المتبادل

في دولة متعاقدة أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو  إذا تبين لشخص مقيم  -1
في آلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، 

 - بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة-فيجوز له 
فيها، أو ولة التي المتعاقدة التي يقيم أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الد

فإنه يعرض موضوعه على ) 23(من المادة ) 1(إذا آانت حالته ستدرج ضمن الفقرة 
الموضوع خلال ثلاث ويعرض .  السلطة المختصة في الدولة يعتبر من مواطنيها 

خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام يسبب سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي 
 .ه الاتفاقيةهذ

حل مناسب للاعتراض ما يبرره ولم تتمكن من التوصل لإذا تبين للسلطة المختصة أن  -2
فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في ، له

حكام هذه المفروضة بالمخالفة لأ ةبيوذلك بقصد تجنب الضر، الدولة المتعاقدة الأخرى 
ميعاد من النظر عن أي بغض توصل إليه يتعين تطبيقه يتم الوأي اتفاق .  الاتفاقية

 .الداخلية للدولتين المتعاقدتين القوانين المواعيد الواردة ب
الى تسوية أية خلافات أو غموض قد  تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين  -3

آما تتشاور فيما بينهما .  المتبادلتنشأ بشأن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق
  .لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية

 بشكل مباشر بغرض ببعضهابالاتصال لسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ا تقوم  -4
 .الوصول للاتفاق بالمعنى الوارد في الفقرة السابقة 
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الأشكال الناشئ صعوبات أو الوصول إلى تسوية اللمختصة تمكن السلطات افي حالة عدم  -5
لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة وفقاً عبر اتفاق مشترك تطبيق الاتفاقية عن تفسير أو 

 الإجراء في هذه الحالة تعرض بطلب من جميع دافعي اتخاذمن تاريخ في غضون سنتين 
طة المختصة في الدولة المتعاقدة التي تابعة للسل هيئة تحكيم علىالضرائب المعنيين ، 

 .قامت باتخاذ الإجراء المشترك 
وتشكل هيئة التحكيم من مثل عن آل سلطة مختصة وعضو مستقل من آل دولة متعاقدة يتم 

 وفق رتبهم التسلسلي ويختار المحكمين شخص آخر يعين رئيساً اختياره من جدول المحكمين
ف القضائية العليا في بلده أو مستشار قضائي ذو يجب أن يستوفي شروط التعيين للوظائ

ويصدر قرار هيئة التحكيم في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ عرض .  سمعة حسنه
في الدولتين المتعاقدتين وجميع ة المسألة على هيئة التحكيم ويلزم القرار آلا حالة على حد

 .دافعي الضرائب المعنيين 
 

 المادة الخامسة والعشرون
 تبادل المعلومات

تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام  -1
هذه الاتفاقية أو لتطبيق القوانين المتعلقة بأي من الضرائب المفروضة لمصلحة أي من 
 الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية على أن لا تتعارض أي

) 1(من الضرائب المذآورة وأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين 
 . من هذه الاتفاقية) 2(و 

تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي  -2
ه الدولة ولا تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقاً للقوانين المحلية لهذ

بما في ذلك المحاآم والهيئات (يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات 
المختصة بتقدير الضرائب أو جمعها أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها أو الفصل ) الإدارية

الفصل في الالتماسات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة في إدعاء يتعلق بها أو 
يلتزم هؤلاء الأشخاص أو السلطات باستخدام المعلومات لهذه الأغراض ولى ، والأ
 . ويجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاآم العامة أو القرارات القضائية .  فقط

من هذه المادة بما يفرض ) 2(و ) 1 ( لا يجوز تفسير أحكام الفقرتينجميع الأحوالوفي  -3
 : عاقدة الالتزام بـ على سلطة مختصة في دولة مت

تنفيذ النظم الإدارية بما يخالف القوانين والأعراف الإدارية السائدة في آل من  ) أ
 . الدولتين المتعاقدتين 

توفير المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها وفقاً للقانون أو المجرى العادي  ) ب
 . للإدارة في آل من الدولتين المتعاقدتين 

التي تؤدي لإفشاء أية أسرار مهنية أو اقتصادية أو صناعية أو توفير المعلومات  )   ج
  .تجارية أو العمليات المهنية أو إفشاء المعلومات التي تضر بالأمن القومي
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بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة، يتوجب على الدولة المتعاقدة  -4
 بة حتى ولو لم تكن هذه المعلوماتخدام وسائل تجميع المعلومات المطلواستالأخرى 

ويحدد هذا  الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً . مطلوبة لغاياتها الضريبية
تفسر هذه الحدود بأنها رخصة لا، وبأي حال يجب أن )3(للحدود المذآورة في الفقرة 

 مصلحة محلية في للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها
 . هذه المعلومات

بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض تقديم المعلومات آون ) 3(لن تفسر أحكام الفقرة   -5
هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وآيل أو جهة 

 . مؤتمنه أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية
     

 المادة السادسة والعشرون
 ء البعثات الدبلوماسية وموظفي القنصليةأعضا

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا ضريبية مقررة 
لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو 

 .بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة 
 

 نالمادة السابعة والعشرو
 نفاذ الاتفاقية

 .   يصدق على هذه الاتفاقية من خلال تبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن-1
 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث مباشرة من بعد تبادل -2

تبدأ بعد الضرائب المفروضة في أي سنة مالية وثائق التصديق ويبدأ نفاذ أحكامها على 
لواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية التالية التي يتم فيها تبادل وثائق ا

 .التصديق بين البلدين 
 

 المادة الثامنة والعشرون
 إنهاء الاتفاقية

ويجوز لأي . يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين
المتعاقدة الأخرى آتابة عبر الطرف إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار ين الطرفين المتعاقدتمن 

اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة بعد انقضاء السنة قبل في أو القنوات الدبلوماسية 
وفي هذه الحالة ، تتوقف آثار هذه الاتفاقية على الضرائب .  الخامسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية  

مالية تبدأ بعد الواحد والثلاثون من شهر ديسمبر من السنة الميلادية أي سنة  فيالمفروضة 
 .التي قدم فيها الإخطار بإنهاء الاتفاقية 
 .بتوقيع هذه الاتفاقيةحسب الأصول المفوضان ، وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه 
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لألمانية ربية وا باللغات الع2009 من عام  يوليو2 هذا اليوم فيمن نسختين في فيينا حررت 
 يرجح النص الاختلافتتساوى جميع النصوص في الحجية ، وفي حال والانكليزية، و

 .الإنجليزي
 

 
 أندرياس شيـدر

 عن حكومة

 
 الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

 عن حكومة
 مملكة البحرين جمهورية النمسا
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 بروتوآول

حكومة  على الدخل ورأس المال بينتفاقية بالنسبة للضرائب المفروضة الاعند توقيع 

حكومة مملكة البحرين، اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية لتشكل  و جمهورية النمسا

 :جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية

) :16(من المادة ) 3( بالإشارة إلى الفقرة -1  

الذين يزاولون على الأشخاص الاعتباريين ) 3(من المفهوم أنه يجب أن تسري أيضاً الفقرة 
أنشطة في مجال الأرآسترا والمسرح والبالية بما في ذلك أعضاء المؤسسات الثقافية إذا 
آانت هذه الأشخاص الاعتباريين تزاولها على مدى طويل ليست من منطلق ربحي وآانت 

 .معتمدة من قبل السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها
) :25(ادة   بالإشارة إلى الم- 2  

أنه من المتفق عليه في حالات تقديم المساعدة المتبادلة بخصوص الاحتيال الضريبي ) أ (
وينبغي على السلطات .  المتعلقة بتبادل المعلومات المصرفية) 25(بموجب المادة 

 .المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتفاق المشترك على طريقة تطبيق هذا الحكم
في أي حاله من الأحوال على أن يلزم ) 25(من المادة ) 1( أحكام الفقرة لا تفسر) ب    (

الدولة المتعاقدة بتقديم معلومات ليست لدى سلطات الدولة المتعاقدة أو في حوزتها أو تحت 
 . تصرف أشخاص خاضعين لولايتها الإقليمية 

 

:تفسر أحكام هذا الاتفاقية   

هذه الاتفاقية التي تم إعدادها وفقاً لما نصت عليه   من المفهوم أنه يجب أن يفسر أحكام -3
 بشأن الدخل ورأس (OECD)أحكام الاتفاقية النموذجية للتعاون والتنمية الاقتصادية 

المال وفقاً لأية تعديلات لاحقة لتفسير المنظمة لهذا الأحكام، ولا يسري المفهوم 
 : الوارد في العبارة بخصوص التالي

 

أو أية ملاحظات من ( OECD )لاحظات على أحكام الاتفاقية النموذجيةأية تحفظات أو م )أ(
 .قبل أي من الطرفين المتعاقدين 

 .أية تفسيرات تتعارض مع هذا البروتوآول ) ب(
 

 .وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوآول
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من نسختين طبق الأصل باللغات العربية، والألمانية،  2009 يوليو 2بتاريخ فيينا حرر في 
والإنجليزية، ويكون جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير 

 .يرجح النص الإنجليزي 
 
 

 

   عن حكومة                                                       عن حكومة 
مملكة البحرين                                                    جمهورية النمسا   

ل خليفة أحمد بن محمد آالشيخ  أندرياس شيـدر                  
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CONVENTION  

BETWEEN  

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA  

AND  

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN  

WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL 

 

The Government of the Republic of Austria and the Government of the 

Kingdom of Bahrain, desiring to conclude a Convention with respect to taxes 

on income and on capital, 

 

Have agreed as follows: 
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Article 1 
 

PERSONS COVERED 
 
 

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of 
the Contracting States. 
 
 

Article 2 
 

TAXES COVERED 
 
 

(1)  This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed 
on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local 
authorities, irrespective of the manner in which they are levied.  
 

(2)  There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes 
imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of 
capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable 
property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as 
well as taxes on capital appreciation. 
 

(3)  The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular: 
 

a) in Bahrain to income tax payable under Amiri Decree No. 22/1979 
(“The Oil Tax”) (hereinafter referred to as "Bahrain Tax"); and 

 
b) in Austria: 

 
(i)  the income tax (die Einkommensteuer); 
(ii)  the corporation tax (die Körperschaftsteuer); 
(iii) the land tax (die Grundsteuer); 
(iv) the tax on agricultural and forestry enterprises (die Abgabe  
  von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben); and 
(v) the tax on the value of vacant plots (die Abgabe vom   
  Bodenwert bei  unbebauten Grundstücken) 
 
(hereinafter referred to as "Austrian Tax"). 

 
(4)  The Convention shall apply also to any identical or substantially similar 

taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition 
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to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the 
Contracting States shall notify each other of any significant changes that have 
been made in their taxation laws. 
 
 

Article 3 
 

GENERAL DEFINITIONS 
 
 

(1)  For the purposes of this Convention, unless the context otherwise 
requires: 
 

a) the term "person" includes an individual, a company and any other 
body of persons; 

 
b) the term "company" means any body corporate or any entity that is 

treated as a body corporate for tax purposes or any other entity 
constituted or recognised under the laws of one or other of the 
Contracting States as a body corporate; 

 
c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business; 

 
d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the 

other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on 
by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a 
resident of the other Contracting State; 

 
e) the term "international traffic" means any transport by a ship or 

aircraft operated by an enterprise that has its place of effective 
management in a Contracting State, except when the ship or aircraft 
is operated solely between places in the other Contracting State; 

 
f) the term "competent authority" means: 

(i) in Bahrain: the Minister of Finance or his authorised 
 representative; and 
(ii)  in Austria: the Federal Minister of Finance or his authorised 
 representative; 

 
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means: 

(i)  any individual possessing the nationality or citizenship of that 
 Contracting State; and 
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(ii)  any legal person, partnership or association deriving its status 
 as such from the laws in force in that Contracting State; 

 
h) the term "business" includes the performance of professional 

services and of other activities of an independent character; 
 
i) (i) the term “Bahrain” means the territory of the Kingdom of 

 Bahrain as well as the maritime areas, seabed and subsoil 
 over which Bahrain exercises, in accordance with 
 international law, sovereign rights and jurisdiction; and 

 
 (ii) the term "Austria" means the Republic of Austria. 

 
(2)  As regards the application of the Convention at any time by a 

Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context 
otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of 
that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any 
meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning 
given to the term under other laws of that State. 
 
 

Article 4 
 

RESIDENT 
 
 
(1)  For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting 
State” means: 
 

(a) in the case of Bahrain, an individual who is a national of Bahrain 
and who is present in Bahrain for a period or periods totalling in 
the aggregate at least 183 days in the fiscal year concerned, and a 
company or other legal person which is incorporated or has its 
place of management in Bahrain;  

 
(b) in the case of Austria any person who, under Austrian law, is liable 

to tax in Austria by reason of his domicile, residence, place of 
management or any other criterion of a similar nature, and also 
includes the Republic of Austria and any political subdivision or 
local authority thereof.  
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These terms, however, do not include any person who is liable to tax in that 
State in respect only of income from sources in that State or capital situated 
therein. 
 

(2)  Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a 
resident of both Contracting States, then his status shall be determined as 
follows: 
 

 a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has 
a permanent home available to him; if he has a permanent home 
available to him in both States, he shall be deemed to be a resident 
only of the State with which his personal and economic relations are 
closer (centre of vital interests); 

 
 b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be 

determined, or if he has not a permanent home available to him in 
either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in 
which he has an habitual abode; 

 
 c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he 

shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a 
national; 

 
 d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent 

authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the 
question by mutual agreement. 

 
(3)  Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an 

individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident only of the State in which its place of effective management is 
situated. 
 
 

Article 5 
 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
 
 

(1)  For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" 
means a fixed place of business through which the business of an enterprise is 
wholly or partly carried on.  
 

(2)  The term "permanent establishment" includes especially: 
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a) a place of management; 
 
b) a branch; 
 
c) an office; 
 
d) a factory; 
 
e) a workshop; 
 
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of 

natural resources; 
 
g) a refinery; 
 
h) a sales outlet; and 
 
i) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for 

others. 
 

(3)  A building site or construction or installation project constitutes a 
permanent establishment only if it lasts more than twelve months. 

 
(4)  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term 

"permanent establishment" shall be deemed not to include: 
 

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery 
of goods or merchandise belonging to the enterprise; 

 
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 

enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; 
 

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; 

 
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 

purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the 
enterprise; 

 
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of 

carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or 
auxiliary character; 
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f)  the maintenance of a fixed place of business solely for any combination 

of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the 
overall activity of the fixed place of business resulting from this 
combination is of a preparatory or auxiliary character. 

 
(5)  Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person 

- other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is 
acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a 
Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the 
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in 
that State in respect of any activities which that person undertakes for the 
enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in 
paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not 
make this fixed place of business a permanent establishment under the 
provisions of that paragraph. 
 

(6)  An  enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in 
a Contracting State merely because it carries on business in that State through a 
broker, general commission agent or any other agent of an independent status, 
provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 
 

(7)  The fact that a company which is a resident of a Contracting State 
controls or is controlled by a company which is a resident of the other 
Contracting  State, or which carries on business in that other State (whether 
through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute 
either company a permanent establishment of the other. 
 
 

Article 6 
 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
 
 

(1)  Income derived by a resident of a Contracting State from immovable 
property (including income from agriculture or forestry) situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State. 
 

(2)  The term "immovable property" shall have the meaning which it has 
under the law of the Contracting State in which the property in question is 
situated. The term shall in any case include property accessory to immovable 
property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to 
which the provisions of general law respecting landed property  apply, usufruct 
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of immovable property and rights to variable or fixed payments as 
consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources 
and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as 
immovable property. 
 

(3)  The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the 
direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 
 

(4)  The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from 
immovable property of an enterprise. 
 
 

Article 7 
 

BUSINESS PROFITS 
 
 

(1)  The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only 
in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting 
State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise 
carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the 
other State but only so much of them as is attributable to that permanent 
establishment. 
 

(2)  Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a 
Contracting State carries on business in the other Contracting State through a 
permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State 
be attributed to that permanent establishment the profits which it might be 
expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the 
same or similar activities under the same or similar conditions and dealing 
wholly independently with the enterprise of which it is a permanent 
establishment. 
 

(3)  In determining the profits of a permanent establishment, there shall be 
allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the 
permanent establishment, including executive and general administrative 
expenses so incurred, whether in the State in which the permanent 
establishment is situated or elsewhere. 
 

(4)  Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the 
profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an 
apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing 
in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the 
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profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method 
of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in 
accordance with the principles contained in this Article. 
 

(5)  No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of  
the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise 
for the enterprise. 
 

(6)  For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed 
to the permanent establishment shall be determined by the same method year 
by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 
 

(7)  Where profits include items of income which are dealt with separately in 
other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not 
be affected by the provisions of this Article. 
 
 

Article 8 
 

SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANSPORT AND AIR 
TRANSPORT 

 
 

(1)  Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall 
be taxable only in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 
 

(2)  Profits from the operation of boats engaged in inland waterways 
transport shall be taxable only in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated. 
 

(3)  If the place of effective management of a shipping enterprise or of an 
inland waterways transport enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be 
deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the 
ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting 
State of which the operator of the ship or boat is a resident. 
 

(4)  The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the 
participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 
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Article 9 
 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
 
 

(1)  Where 
 

 a) an enterprise of a Contracting State participates directly or 
indirectly in the management, control or capital of an enterprise of 
the other Contracting State, or  

 
 b) the same persons participate directly or indirectly in the 

management, control or capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Contracting State, 

 
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises 
in their commercial or financial relations which differ from those which would 
be made between independent enterprises, then any profits which would, but 
for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of 
those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that 
enterprise and taxed accordingly. 
 

(2)  Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that 
State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other 
Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so 
included are profits which would have accrued to the enterprise of the 
first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had 
been those which would have been made between independent enterprises, then 
that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax 
charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard 
shall be had to the other provisions of this Convention and the competent 
authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other. 
 
 

Article 10 
 

DIVIDENDS 
 
 

(1)  Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State 
to a resident of the other Contracting State may only be taxed in that other 
State. 
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(2)  The term "dividends" as used in this Article means income from shares, 
"jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or 
other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income 
which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the 
laws of the State of which the company making the distribution is a resident. 
 

(3)  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of 
the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State of which the company paying the dividends is a 
resident through a permanent establishment situated therein and the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively connected with such 
permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 
 

(4)  Where a company which is a resident of a Contracting State derives 
profits or income from the other Contracting State, that other State may not 
impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such 
dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in 
respect of which the dividends are paid is effectively connected with a 
permanent establishment situated in that other State, nor subject the company's 
undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the 
dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or 
income arising in such other State. 
 
 

Article 11 
 

INCOME FROM DEBT-CLAIMS 
 
 
(1)  Income from debt-claims arising in a Contracting State and paid to a 

resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if 
such resident is the beneficial owner of the income from debt-claims. 
 

(2)  The terms "income from debt-claims" and "income" as used in this 
Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured 
by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's 
profits, and in particular, income from government securities and income from 
bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such 
securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be 
regarded as income from debt-claims for the purpose of this Article. 
 

(3)  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of 
the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
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other Contracting State in which the income arises through a permanent 
establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the 
income is paid is effectively connected with such permanent establishment. In 
such case the provisions of Article 7 shall apply. 
 

(4)  Income shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is 
a resident of that State. Where, however, the person paying the income, 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State 
a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which 
the income is paid was incurred, and such income is borne by such permanent 
establishment, then such income shall be deemed to arise in the State in which 
the permanent establishment is situated. 
 

(5)  Where, by reason of a special relationship between the payer and the 
beneficial owner or between both of them and some other person, the amount 
of the income, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the 
amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial 
owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall 
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the 
payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, 
due regard being had to the other provisions of this Convention. 

 
 

Article 12 
 

ROYALTIES 
 
 

(1)  Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a 
resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. 
 

(2)  The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind 
received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of 
literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, 
trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information 
concerning industrial, commercial or scientific experience. 
 

(3)  The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of 
the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the 
other Contracting State in which the royalties arise through a permanent 
establishment situated therein and the right or property in respect of which the 
royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. 
In such case the provisions of Article 7 shall apply. 
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(4)  Where, by reason of a special relationship between the payer and the 

beneficial owner or between both of them and some other person, the amount 
of the royalties, having regard to the use, right or information for which they 
are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer 
and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of 
this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the 
excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each 
Contracting State, due regard being had to the other provisions of this 
Convention. 
 
 

Article 13 
 

CAPITAL GAINS 
 
 

(1)  Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of 
immovable property referred to in Article 6 and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other State.  
 

(2)  Gains from the alienation of movable property forming part of the 
business property of a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from 
the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole 
enterprise), may be taxed in that other State. 
 

(3)  Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international 
traffic, boats engaged in inland waterways transport or movable property 
pertaining to the operation of such ships, aircraft or boats, shall be taxable only 
in the Contracting State in which the place of effective management of the 
enterprise is situated. 

 
(4)  Gains from the alienation of any property, other than that referred to in 

paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which 
the alienator is a resident. 
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Article 14 
 

INCOME FROM EMPLOYMENT 
 
 
 (1)  Subject to the provisions of Articles 15, 17, 18 and 19, salaries, wages 

and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in 
respect of an employment shall be taxable only in that State unless the 
employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so 
exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other 
State. 
 

(2)  Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by 
a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the 
other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if: 
 

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not 
exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period 
commencing or ending in the fiscal year concerned, and 

 
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not 

a resident of the other State, and 
 

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which 
the employer has in the other State. 

 
(3)  Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration 

derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft 
operated in international traffic, or aboard a boat engaged in inland waterways 
transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 
 
 

Article 15 
 

DIRECTORS' FEES 
 
 

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a 
Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any 
similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State 
shall be taxed only in that first-mentioned State. 
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Article 16 
 

ARTISTES AND SPORTSMEN 
 
 

(1)  Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by 
a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion 
picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his 
personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be 
taxed in that other State. 
 

(2)  Where income in respect of personal activities exercised by an 
entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer 
or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding 
the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or sportsman are exercised. 
 

(3)  The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived 
from activities performed in a Contracting State by artistes or sportsmen if the 
visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other 
State or political subdivisions or local authorities thereof or by an institution 
which is recognised as a non-profit institution. In such a case, the income is 
taxable only in the Contracting State in which the person is a resident. 
 
 

Article 17 
 

PENSIONS 
 
 

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other 
similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration 
of past employment shall be taxable only in that State. 
 
 

Article 18 
 

GOVERNMENT SERVICE 
 
 

(1) a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a 
pension, paid by a Contracting State or a political subdivision, a 
local authority or a statutory body thereof to an individual in respect 
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of services rendered to that State or subdivision, authority or body 
shall be taxable only in that State. 

 
 b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall 

be taxable only in the other Contracting State if the services are 
rendered in that State and the individual is a resident of that State 
who: 

 
(i)  is a national of that State; or 
(ii) did not become a resident of that State solely for the  

 purpose of rendering the services. 
 

(2) a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State 
or a political subdivision, a local authority or a statutory body 
thereof to an individual in respect of services rendered to that State 
or subdivision, authority or body shall be taxable only in that State. 

 
 b) However, such pension shall be taxable only in the other 

Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, 
that State. 

 
(3)  The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, 

wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services 
rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a 
political subdivision, a local authority or a statutory body thereof. 
 
 

Article 19 
 

STUDENTS 
 
 

(1)  Payments which a student or business apprentice who is or was 
immediately before visiting a Contracting State a resident of the other 
Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the 
purpose of his education or training receives for the purpose of his 
maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that 
such payments arise from sources outside that State. 
 

(2)  Remuneration which a student or business apprentice who is or was 
formerly a resident of a Contracting State derives from an employment which 
he exercises in the other Contracting State for a period or periods not exceeding 
in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned shall not be taxed in that 
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other State if the employment is directly related to his studies or apprenticeship 
carried out in the first-mentioned State. 
 
 

Article 20 
 

OTHER INCOME 
 
 

(1)  Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, 
not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only 
in that State. 
 

(2)  The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than 
income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the 
recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on 
business in the other Contracting State through a permanent establishment 
situated therein and the right or property in respect of which the income is paid 
is effectively connected with such permanent establishment. In such case the 
provisions of Article 7 shall apply. 
 
 

Article 21 
 

CAPITAL 
 
 

(1)  Capital represented by immovable property referred to in Article 6, 
owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting 
State, may be taxed in that other State. 
 

(2)  Capital represented by movable property forming part of the business 
property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting 
State has in the other Contracting State may be taxed in that other State. 
 

(3)  Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic 
and by boats engaged in inland waterways transport, and by movable property 
pertaining to the operation of such ships, aircraft and boats, shall be taxable 
only in the Contracting State in which the place of effective management of the 
enterprise is situated. 
 

(4)  All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be 
taxable only in that State. 
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Article 22 
 

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 
 
 

Double taxation shall be eliminated as follows: 
 

(1)  In Bahrain: 
  

Where a resident of Bahrain derives income or owns capital which, in 
accordance with the provisions of this Convention may be taxed in 
Austria, Bahrain shall allow:  

 
a)  as a deduction from the tax on the income of that resident, an 
amount equal to the income tax paid in Austria; 
 
b)  as a deduction from the tax on the capital of that resident, an 
amount equal to the capital tax paid in Austria. 

 
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the 
income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, 
which is attributable, as the case may be, to the income or the capital 
which may be taxed in Austria.  
 

(2)  In Austria: 

 
a)  Where a resident of Austria derives income or owns capital which, in 
accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in 
Bahrain, Austria shall allow: 

 
(i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an 
amount equal to the income tax paid in Bahrain; 
 
(ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an 
amount equal to the capital tax paid in Bahrain. 

 
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the 
income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, 
which is attributable, as the case may be, to the income or the capital 
which may be taxed in Bahrain. 
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b) Where a resident of Austria who is engaged in substantive active 
business operations in Bahrain, derives income which, in accordance 
with the provisions of Article 7, may be taxed in Bahrain and is liable to 
tax in Bahrain according to the provisions of the domestic law of 
Bahrain, Austria shall, notwithstanding sub-paragraph a), exempt such 
income from tax.  

 
c)  Where in accordance with any provision of the Convention income 
derived or capital owned by a resident of Austria is exempt from tax in 
Austria, Austria may nevertheless, in calculating the amount of tax on the 
remaining income or capital of such resident, take into account the 
exempted income or capital. 

 
 

Article 23 
 

NON-DISCRIMINATION 
 
 

(1)  Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other 
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, 
which is other or more burdensome than the taxation and connected 
requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, 
in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision 
shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are 
not residents of one or both of the Contracting States. 
 

(2)  Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be 
subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement 
connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which nationals of the State concerned in the same 
circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. 
 

(3)  The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a 
Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably 
levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other 
State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as 
obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State 
any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on 
account of civil status or family responsibilities which it grants to its own 
residents. 
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(4)  Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 5 of 
Article 11, or paragraph 4 of Article 12, apply, income from debt-claims, 
royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State 
to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining 
the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions 
as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any 
debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other 
Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of 
such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been 
contracted to a resident of the first-mentioned State.  
 

(5)  Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or 
partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of 
the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State 
to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to which other 
similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 
 

(6)  The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of 
Article 2, apply to taxes of every kind and description. 
 

 
Article 24 

 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

 
 

(1)  Where a person considers that the actions of one or both of the 
Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance 
with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies 
provided by the domestic law of those States, present his case to the competent 
authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes 
under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is 
a national. The case must be presented within three years from the first 
notification of the action resulting in taxation not in accordance with the 
provisions of the Convention. 

 
(2)  The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to 

be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to 
resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in 
accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented 
notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 
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(3)  The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to 

resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the 
interpretation or application of the Convention. They may also consult together 
for the elimination of double taxation in cases not provided for in the 
Convention. 
 

(4)  The competent authorities of the Contracting States may communicate 
with each other directly, including through a joint commission consisting of 
themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in 
the sense of the preceding paragraphs.  
 

(5)  If it is not possible for the competent authorities to resolve difficulties or 
doubts arising as to the interpretation or application of the Convention in the 
course of the mutual agreement procedure according to the preceding 
paragraphs of this Article within a time limit of two years from the date on 
which the procedure was initiated, the case shall be presented, upon application 
of all taxpayers concerned, to an arbitration court by the competent authority of 
the Contracting State which has initiated the mutual agreement procedure. The 
arbitration court shall consist of one representative of each competent authority 
of the Contracting States and of one independent person from each Contracting 
State who shall be appointed from a list of arbitrators in the order of their 
ranking. The arbitrators shall elect another person as chairman who must 
possess the qualifications required for the appointment to the highest judicial 
offices in his country or be a juriconsult of recognized competence. Each State 
shall nominate five competent persons for the list of arbitrators. The taxpayer 
shall be heard before the arbitration court at his request. The arbitration court 
shall deliver its decision not more than six months from the date on which the 
matter was referred to it. The decision shall be binding with regard to the 
individual case on both Contracting States and all taxpayers concerned. 
 
 

Article 25 
 

EXCHANGE OF INFORMATION 
 

 
(1)  The competent authorities of the Contracting States shall exchange such 

information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this 
Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws 
concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the 
Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar 
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as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of 
information is not restricted by Articles 1 and 2.  

 
(2)  Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall 

be treated as secret in the same manner as information obtained under the 
domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities 
(including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or 
collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of 
appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the 
above. Such persons or authorities shall use the information only for such 
purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in 
judicial decisions.  

 
(3)  In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to 

impose on a Contracting State the obligation: 
 

 a) to carry out administrative measures at variance with the laws and 
administrative practice of that or of the other Contracting State; 

 
 b) to supply information which is not obtainable under the laws or in 

the normal course of the administration of that or of the other 
Contracting State; 

 
 c) to supply information which would disclose any trade, business, 

industrial, commercial or professional secret or trade process, or 
information, the disclosure of which would be contrary to public 
policy (ordre public). 

 
 (4)  If information is requested by a Contracting State in accordance with 
this Article, the other Contracting State shall use its information gathering 
measures to obtain the requested information, even though that other State may 
not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in 
the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case 
shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to 
supply information solely because it has no domestic interest in such 
information. 
 
 (5)  In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a 
Contracting State to decline to supply information solely because the 
information is held by a bank, other financial institution, nominee or person 
acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership 
interests in a person. 
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Article 26 

 
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS 

 
 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of 
diplomatic missions or consular posts under the general rules of international 
law or under the provisions of special agreements. 
 
 

Article 27 
 

ENTRY INTO FORCE 
 
 

(1)  This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall 
be exchanged as soon as possible. 
 

 (2)  The Convention shall enter into force on the first day of the third month 
next following that in which the exchange of instruments of ratification takes 
place and its provisions shall have effect in respect of taxes for any fiscal year 
beginning after December 31 in the calendar year in which the exchange of 
instruments of ratification takes place. 
 
 

Article 28 
 

TERMINATION 
 
 

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting 
State. Either Contracting State may terminate the Convention, through 
diplomatic channels, by giving written notice of termination on or before the 
thirtieth day of June in a calendar year after the fifth year from the date of entry 
into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have 
effect in respect of the taxes for any fiscal year beginning after December 31 in 
the calendar year in which the notice of termination has been given. 
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 IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorised thereto, 
have signed this Convention.  
 
 
 
 DONE in duplicate at Vienna, on the 2nd day of July, 2009, in the 
German, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In 
case of divergence of interpretation the English text shall prevail. 
 
 
 
For the Government of the 
Republic of Austria 

For the Government of the 
Kingdom of Bahrain 

 
Andreas Schieder m.p.         Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p. 
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PROTOCOL 
 
 
At the moment of signing the Convention with respect to Taxes on Income and 
on Capital, this day concluded between the Government of the Republic of 
Austria and the Government of the Kingdom of Bahrain, the undersigned have 
agreed that the following provisions shall form an integral part of the 
Convention. 
 
 
1. With reference to paragraph 3 of Article 16 
 
It is understood that paragraph 3 shall also apply to legal entities which carry 
on orchestras, theatres, ballet groups as well as to members of such cultural 
entities if such legal entities are substantially non-profit entities in the long term 
and if this is certified by the competent authority of the State of residence. 
 
2. Interpretation of the Convention 
 
It is understood that provisions of the Convention which are drafted according 
to the corresponding provisions of the OECD-Model Convention on Income 
and on Capital shall generally be expected to have the same meaning as 
expressed in the OECD Commentary thereon, as it may be revised from time to 
time. The understanding in the preceding sentence will not apply with respect 
to the following: 
 

a) any reservations or observations to the OECD Model or its 
Commentary by either Contracting State; 

 
b) any contrary interpretations in this Protocol; 

 
c) any contrary interpretation agreed to by the competent authorities after 

the entry into force of the Convention. 
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 IN WITNESS WHEREOF the undersigned duly authorised thereto, 
have signed this Protocol. 
 
 
 
 DONE in duplicate at Vienna, on  the 2nd day of July, 2009, in the 
German, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In 
case of divergence of interpretation the English text shall prevail. 
 
 
 
For the Government of the 
Republic of Austria 

For the Government of the 
Kingdom of Bahrain 

 
Andreas Schieder m.p.    Ahmed bin Mohammed Al Khalifa m.p.
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